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Derzeit ist kein SAC in der WG vertreten. Sollte eine Vertretung in der WG angestrebt wer-
den, ist es auf jeden Fall ratsam einen Finanzexperten ebenfalls zu bestimmen. 
 
15. Frontex Permanent Premises – update and need to establish an advisory group 
Zu diesen Punkten werden keine Unterlagen vorab erstellt. Information erfolgt beim MB. 
 
16. Regulation EBCG 2.0 – way forward 
Zu diesen Punkten werden keine Unterlagen vorab erstellt. Information erfolgt beim MB. 
 
17. Report on the implementation of the Action Plan based on the Anti-Fraud Strategy 2019-

2021 
Am 6. November 2018 verabschiedete das MB die Frontex-Strategie zur Betrugsbekämp-
fung 2019 - 2021 und den Aktionsplan (MB-Beschluss Nr. 36/2018). Auf der Grundlage der 
im Aktionsplan beschriebenen Aktivitäten und in Abhängigkeit von den im Plan festgelegten 
Fristen wurden bestimmte Durchführungsmassnahmen ergriffen. Ziel ist es, Betrug und Un-
regelmässigkeiten im Zusammenhang Frontex-Aktivitäten zu verhindern, aufzudecken, zu 
korrigieren und weiterzuverfolgen. 
 
18. Vulnerability assessment implementation – update 
Am 3. Januar 2019 wurde das Baseline Assessment vom ED an die MS/SAC versandt. Die 
Erhebung der Daten erfolgte dann bis zum 8. März 2019. Die Stellungnahme der MS/SAC 
zum Interim Baseline Assessment wird zum 7. Juni 2019 erwartet. (Anmerkung FB Int Ei 
GWK: Die an der Datenerhebung beteiligten Behörden/Organisationseinheiten wurden um 
Stellungnahme gebeten und die abschliessende Rückmeldung der CHE wird derzeit vorbe-
reitet. Seitens Frontex gab es keine Empfehlungen, sondern lediglich zentrale Erkenntnisse 
(main findings). 
 
19. Implementing measures for processing personal data collected during joint operations, 

pilot projects and rapid interventions – state of play and way forward 
Es erfolgt eine Information zu den Ergebnissen des Workshops (ohne CHE Beteiligung), wel-
cher vom Data Protection Officer (DPO) nach dem 74th MB meeting organisiert wurde.  
 
20. ABN 2019 
Darstellung des aktuellen Sachstands zum Personal- und Technikeinsatz. Danach besteht 
ein Fehl (Stand: Juni 2019) zu 12% beim Personaleinsatz und zu 11% beim Einsatz von 
technischem Equipment. Für den Zeitraum August 2019 bis 2020 besteht in beiden Berei-
chen ein Fehl zu 23%.  
Mit Sachstand 5. Juni 2019 hat die CHE 1'213 Einsatztage in 2019 geplant. Derzeit besteht 
noch eine Personalreserve in der Periode 10 mit . 
 
21. REX 2019 – state of play of preparations 
Es wird der Ablauf der diesjährigen Übung des Soforteinsatzes vorgestellt. Es erfolgt keine 
physische Entsendung. 
 
22. Information on the deployment of Frontex Liaison Officers in Member States and Third 

Countries 
Mit Stand 25. Mai 2019 wurden 23 MoU mit MS/SAC gezeichnet. Sieben FLO sind bereits in 
die MS/SAC mit Hauptsitz entsandt. Der FLO für den Cluster AT, DE, LI und CH wird seine 
Arbeit am 17. Juni 2019 in AT aufnehmen. Die Entsendung nach DE und die Aufnahme der 
Arbeit in CH und LI erfolgt nach Unterzeichnung der MoU. 
 
Gegenwärtig hat Frontex drei FLO in Drittstaaten (Türkei seit April 2016, Niger seit August 
2017 und Serbien mit einem regionalen Mandat für sechs Westbalkanstaaten seit September 
2017) Weitere Entsendungen wurden vom MB für den Senegal,  und dem Westbal-
kan/Albanien (einschliesslich Nordmazedonien und dem Kosovo) bestätigt. 
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Bern, 04.09.2019 An: Direktor EZV zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an: Alle GL-Mitglieder 

NIG  
GL-Info verfassen 
 

 

Mandat für das 76th Frontex Management Board Meeting (Typ 1: technische 
Verhandlungen mit politisch-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
76th Frontex Management Board Meeting / 10./11. September 2019 / Reykjavik, Island 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
Die Schweiz wird im Frontex Management Board von , Chefin Fachbereich In-
ternationale Einsätze und , Leiter Sektion Nationale und Internationale Ge-
schäfte vertreten. 

3 Erläuterungen zur Agenda 
INTRODUCTION POINTS 
1. Approval of the Agenda  
Keine Anmerkungen 

2. Approval of the minutes of the 75th Management Board meeting  
Die Draft Minutes wurden vorab bereits zur Stellungnahme übersandt. Keine Anmerkungen. 

3. Recent internal developments and procedural issues 
3.1 General 
3.2 Recruitment and staffing situation 
Zu diesen Punkten wurden keine Unterlagen übersandt. Information erfolgt wie üblich am 
MB. 

4. Presentation of operational situation 
4.1 Monitoring of the situation and related operational response at the external borders 
4.2 Activities in the field of return 
4.3 Joint operations - evaluation 
Präsentation der aktuellen Situation an den Grenzen, Darstellung der verschiedenen 
Frontex-Operationen sowie der Aktivitäten im Bereich Rückkehr. 
 
5. Implementation of EBCG 2.0 
Die gemeinsame Roadmap (EBCG Agency & DB Home) zur Umsetzung EBCG 2.0 liegt vor 
und es wird derzeit ein nationaler Umsetzungsplan erstellt.  
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14.1 Report on the 1st half of 2019 
In 2019 wurde das Verfahren für die jährlichen bilateralen Verhandlungen geändert. Das MB 
wird über die Fortschritte in der Umsetzung im 1. HJ 2019 informiert. 
 
14.2 Gaps in human resources and technical equipment 
Vorbereitung der jährlichen bilateralen Verhandlungen 2020. Die CHE wird am 15. Oktober 
2019 die Verhandlungen mit Frontex führen. Ein entsprechendes Mandat wird noch erstellt. 
 
15. Reporting on the exercise of the appointing authority powers 
Keine Unterlagen übersandt. 
 
16. Implementation of the Annual Work Programme - Budget implementation 
Zeitraum 1. Januar bis 31. August 2019 
Budget EUR 333'331'000; Commitments: EUR 263'702'025; Payments: EUR 132'175’740 
Personalkosten: 
Budget EUR 58'303'142; Commitments: EUR 42'512'962; Payments: EUR 31'009’388 
Sonstige administrative Aufwendungen: 
Budget EUR 30’452’930; Commitments: EUR 22’578’527; Payments: EUR 11’388’425 
Operationelle Aktivitäten: 
Budget EUR 244’574’928; Commitments: EUR 198’610’536; Payments: EUR 89’777’927 
 
ANY OTHER BUSINESS 
keine Punkte 
 
4 Interessen der Schweiz / EZV / Verhandlungspartner 
Die MB Delegation legt ein besonderes Augenmerk auf die Themen Umsetzung EBCG 2.0 
Budget und Ressourcen. 

5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Keine strittigen Punkte bekannt. 

6 Ziel und Mandat 
Mandat für die Message unter Agendapunkt 11. 

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die EZV 
ggf. Speaking notes 

Message zu den Push-Backs, siehe Agendapunkt 11 oben. 

8 Nächste Schritte  
Teilnahme am Frontex Management Board Meeting sowie anschliessende Berichterstattung 
auch zuhanden der involvierten Bundesstellen. 

9 Delegierte(r) / Teilnehmende(r) der EZV: 
Vorname Name, Organisation, Funktion, E-Mail, Mobiltelefon 

Julia Terveer, EZV, Chefin Fachbereich Internationale Einsätze GWK,  
 

 
Martin Ettlinger, EZV, Leiter Sektion Nationale und Internationale Geschäfte,  

 



 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 30.09.2019 An: Direktor EZV zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an: Alle GL-Mitglieder 

NIG  
GL-Info verfassen 
 

 

Mandat für das ausserordentliche Frontex Management Board Meeting (Typ 1: 
technische Verhandlungen mit politisch-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
Ausserordentliches Frontex Management Board Meeting / 02./03. Oktober 2019 / Warschau, 
Polen 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
Die ausserordentliche Sitzung hat die Umsetzung der EBCG 2.0 zum Schwerpunkt. Es ist 
eine wichtige Gelegenheit für die MS/SAC sich zu vorgeschlagenen Stossrichtungen der 
EBCG 2.0 Umsetzung zu äussern. Das ausserordentliche Frontex Management Board Mee-
ting dient zur Vorbereitung des Meetings im November 2019, bei dem mehrere Beschlüsse 
in Bezug auf die EBCG 2.0 gefasst werden sollen. Die Unterlagen wurden dem SEM und der 

 sowie den fachlich involvierten Organisationseinheiten der EZV zur Kenntnisnahme 
und allfälligen Stellungnahme übersandt. 

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 
POINTS FOR INFORMATION – Implementation of EBCG 2.0 
1. State of play on the adoption of the EBCG 2.0 Regulation 
 - Information from the Commission 
Keine Unterlagen vorliegend. 
 
2. The main objectives and principles of cooperation under the Roadmap, main delivera-

bles and timelines, as well as the state of play of its implementation 
 - Information from the Commission 
 - Information from the Agency 
Die gemeinsame Roadmap von KOM und FX liegt vor und dient als Grundlage für die natio-
nale Roadmap.  
 
Kommentar: Bei Unklarheiten werden Rückfragen gestellt. 
 
POINTS FOR DISCUSSION – Implementation of EBCG 2.0 
3. Translating the Strategic Framework into action 

- Presentation from the Agency followed by discussion 
Vor dem Hintergrund des neuen Frontex-Mandats und der Pfeiler der technischen und ope-
rativen Europäischen Integrierten Grenzverwaltungsstrategie (TO EUIBM) hat FX ihre drei 
strategischen Haupteinsatzbereiche definiert: Situationsbewusstsein und -überwachung, 













 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 16.11.2019 An: Direktor EZV zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an: Alle GL-Mitglieder 

NIG  
GL-Info verfassen 
 

 

Mandat für das 77th Frontex Management Board Meeting (Typ 1: technische 
Verhandlungen mit operativ-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
77th Frontex Management Board Meeting / 20./21. November 2019 / Warschau, Polen 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
Vor dem Hintergrund, dass die EBCG 2.0 erst nach dem MB Meeting in Kraft tritt, wird die 
Mehrheit der anstehenden Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst. 

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 
INTRODUCTION POINTS 
1. Approval of the Agenda 
Keine Anmerkungen 
 
2. Approval of the minutes of the 76th Management Board meeting 
Die Draft Minutes wurden vorab bereits zur Stellungnahme übersandt. Keine Anmerkungen. 
 
3. Recent internal developments and procedural issues 
3.1 General 
3.2 Recruitment and staffing situation 
Zu diesem Punkt werden keine Unterlagen übersandt. Es wird davon ausgegangen, dass 
über den Stand des Bewerbungsverfahrens für die Kategorie 1 (Statutspersonal Frontex) in-
formiert wird. 
 
4. Presentation of operational situation 
4.1 Monitoring of the situation and related operational response at the external borders 
Die angekündigte Beilage wurde bis heute nicht versandt (Operational Booklet). Wir rechnen 
mit dem Fokus auf der Migrationslage Türkei/Griechische Inseln, allenfalls mit einem Link 
zum Salzburg-Forum. 
 
4.2 Activities in the field of return 
Die Unterlagen werden nächste Woche übersandt. 
 
  















 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
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Bern, 03.02.2020 An: Direktor EZV zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an: Alle GL-Mitglieder 

NIG  
GL-Info verfassen 
 

 

Mandat für das 78th Frontex Management Board Meeting (Typ 1: technische 
Verhandlungen mit operativ-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
78th Frontex Management Board Meeting / 05./06. Februar 2020 / Warschau, Polen 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
Es wird ein Beschluss gefasst zu der überarbeiteten Geschäftsordnung des Verwaltungsrats 
(Agendapunkt 17). 

Des Weiteren werden die Beschlussentwürfe zur Annahme der Finanzregelungen für die Ka-
tegorien 2 und 3 der ständigen Reserve (Agendapunkt 6), zur Festlegung besonderer Regeln 
zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Grundrechtsbeauftragen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben (Agendapunkt 12.1) sowie zum Common Integrated Risk Analysis Model 
(CIRAM) (Agendapunkt 13) vorgestellt. 

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 
INTRODUCTION POINTS 
1. Approval of the Agenda 
Keine Anmerkungen 
 
2. Approval of the minutes of the Extraordinary MB meeting & 77th Management Board 

meeting 
Die Draft Minutes wurden vorab bereits zur Stellungnahme übersandt. Es wurden Änderun-
gen beim Protokoll der 77. Verwaltungsratssitzung eingebracht. 
 
3. Recent internal developments and procedural issues 
Zu diesem Punkt werden keine Unterlagen übersandt. Es wird davon ausgegangen, dass 
über den Stand des Bewerbungsverfahrens für die Kategorie 1 (Statutspersonal Frontex) in-
formiert wird. 
 
4. Presentation of operational situation 
4.1 Monitoring of the situation and related operational response at the external borders 
4.2 Activities in the field of return 
4.3 Presentation of Risk Analysis for 2020 
Siehe Operational Booklet. 
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EBCG 2.0 
5. Presentation and discussion on the new implementing Measures on data Protection 
Aufgrund der neuen Frontex Verordnung sind Durchführungsbestimmungen in Bezug auf 
den Datenschutz erforderlich. Dort wo die MS/SAC betroffen sind, werden diese im Rahmen 
von Workshops oder Konsultationen miteinbezogen.  

Die einzelnen Durchführungsbestimmun-
gen sind dann vertieft zu prüfen.    
Zu dem vorliegenden Dokument mit den Hintergrundinformationen gibt es keine Bemerkun-
gen.   
 
6. Draft Decision of the Management Board adopting financial arrangements for Categories 

2 and 3 of the Standing Corps 
Der Entwurf des Verwaltungsratsbeschlusses wird vorgestellt. Das Dokument wird noch 
übersandt. Mandat analog Financial Experts Meeting (d.h. Angleichung an VZAG anstre-
ben). (Kommentar: Gemäss Rückmeldung von Frontex wird die Höhe der Tagegelder jedoch 
auf EU-Ebene in der Verordnung über das Statut der Beamten und über die Beschäftigungs-
bedingungen festgelegt. Somit ist eine einseitige Erhöhung der Tagegelder durch Frontex 
nicht möglich. Die Verordnung gibt hier den bindenden Rahmen für Frontex vor.) 
 
7. Presentation on the plans of the deployment of the Standing Corps 
Vorstellung der Koordinierungs- und Managementstrukturen der ständigen Reserve. Auftei-
lung in Hauptquartier (central level), Aussenstellen und Operationsgebiet sowie Rückkehr. 
Das Teamkonzept sieht folgende Verteilung der Profile vor: 
Grenzverwaltungsteams 

- Border Guard Officer (Border Surveillance Officer, First and Second Line Officer) 
- Cross Border Crime Detection Officers 
- European Coast Guard Functions Officers 

Teams zur Unterstützung der Migrationsverwaltung 
- Border Guard Officer (Registration and fingerprinting officers and Screening) 
- Debriefing experts 
- Advanced level document officers 
- Forced-return escort and 
- Support officers 

Rückkehrteams 
- Forced-return escort and support officers and 
- Return specialists 

 
Des Weiteren werden aus den Kat. 1 und 2 Frontex Quick Response Teams gebildet, die in-
nerhalb von 72 Stunden in andere Einsatzgebiete entsandt werden können.  
 
Die derzeitigen Planungen für den Einsatz (FTE) der ständigen Reserve in 2021 sehen wie 
folgt aus: 
Kat 1: 466  von     700 
Kat. 2: 266  von     400 
Kat. 3:  1'200 von  3’600 
Kat. 4:   0  von  1’500 
Die Differenz bei den Kategorien 1 und 2 ergibt sich aus den Abwesenheiten z.B. aufgrund 
von Urlaub, Fortbildung. 
Für die Kat. 3 wurde die Anzahl auf den 4-monatigen Einsatzzeitraum (3'600 x 4 / 12 = 1'200 
FTE) umgerechnet. 
 
Das Dokument wurde dem SEM (Rückkehr) zur Stellungnahme übersandt. 
 
Message: 
On page 5 it is written, that «a standard deployment shall last 4 months”. Due to the Frontex 
regulation the Member States should also be able to fulfil their obligations for short-term 
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deployment in a cumulative manner, by deploying more staff for shorter periods or by de-
ploying the individual staff members for more than four months in accordance with the 
planning agreed through annual bilateral negotiations.  
(Article 57 (10) The duration of the deployment for a specific operation shall be deter-
mined by the home Member State but in any event shall not be less than 30 days) 
 
The text should be in line with the wording in the Frontex Regulation. 
 
8. Presentation on the state of play of standing corps' annual and multiannual program-

ming, including, operational needs for 2021, allocation of profiles per Member State and 
indicative planning of profiles for next years 

Keine Anmerkungen. Es handelt sich um eine Information über den aktuellen Stand.  
Der Beschluss über die Festlegung von Profilen und Anforderungen an die Einsatzkräfte 
wurde am 4. Januar 2020 gefasst. Die weiteren Beschlüsse zur Anzahl des Personals je Pro-
fil sowie die mehrjährige Planung sollen in einem separaten Beschluss des Verwaltungsrats 
bis zum  übernommen werden. In einem ersten Schritt wurde ein Vorschlag 
seitens Frontex zur Festlegung der Anzahl des Personals und der Personalprofile für die 
Schweiz übersandt und vorbesprochen (Siehe Notiz für das Treffen EZV - SEM). 
 
9. Presentation of the design and specifications for uniforms of Category 1 of the Standing 

Corps 
Keine Anmerkungen, da es nur die Kategorie 1 betrifft. Gemäss der Roadmap soll der Ver-
waltungsrat bis zum 31. März 2020 über das Design und die Spezifikationen der Uniform für 
die Kategorie 1 beschliessen. 
 
10. Presentation of the Strategic Risk Analysis contributing to the EUIBM policy cycle 
Gemäss Artikel 29 (2) der EBCG 2.0 erstellt Frontex in enger Abstimmung mit den Mitglied-
staaten alle zwei Jahre eine strategische Risikoanalyse (SRA) für den europäischen inte-
grierten Grenzschutz und legt diese dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kom-
mission vor. Solche strategischen Risikoanalysen werden bei der Vorbereitung des mehrjäh-
rigen strategischen Politikzyklus für den integrierten europäischen Grenzschutz berücksich-
tigt. Der Verwaltungsrat nimmt von den Fortschritten Kenntnis. Die Präsentation des finale 
SRA für 2020 ist für die Verwaltungsratssitzung 03./04. März 2020 vorgesehen. 
 
11. Presentation of the state of play of Comprehensive Multiannual Strategy on Frontex own 

Technical Capabilities, including the implementation action plan 
Information über den aktuellen Stand der Beschaffung. 
 
12. Fundamental Rights issues 
12.1 Draft Decision of the Management Board setting special rules to guarantee the inde-
pendence of FRO in the performance of duties 
Der ED gibt eine kurze Einführung in die Komplexität des Themas und stellt fest, wie in 
jüngster Zeit in dieser Angelegenheit die Kommission um Rat ersucht wurde und wie der 
Vorsitzende des Verwaltungsrats der Anstellungsbehörde geholfen hat. 
 
12.2 Update on the designation of the FRO and the Deputy FRO 
Keine Dokumente. Information im Nachgang an  bezüglich Entsendung eines Grund-
rechtsbeobachters des EDA an das Büro des Fundamental Rights Officers von Frontex. 
 
A POINTS 
13. Presentation of the draft Decision of the Management Board adopting Common Inte-

grated Risk Analysis Model (CIRAM) 
Gemäss der Roadmap für die Umsetzung der EBCG 2.0 soll ein überarbeitetes CIRAM im 1. 
Quartal 2020 vom Verwaltungsrat beschlossen werden. Es wird vorgeschlagen, dass der 
Verwaltungsrat die Schlussfolgerungen des High Level Roundtable vom 20. Januar 2020 

 zur Kenntnis nimmt, um die Frist für die Entwicklung von CIRAM 3.0 
zu verlängern.  





 

 

5/5 

 
 

20. Reporting on the exercise of the appointing authority power 
Information zu den Abwesenheitszeiten (Urlaub, Telearbeit, Krankheitstage, Dienstreisen) 
vom ED und DED im Zeitraum 1. September 2019 bis 31. Januar 2020. 
 
21. Implementation of the Annual Work Programme – Budget implementation 
Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019 
Budget EUR 330'107'000; Commitments: EUR 329'570'867; Payments: EUR 228'209’270 
 
Personalkosten: 
Budget EUR 49'780'514; Commitments: EUR 49'732’100; Payments: EUR 48'763’644 
 
Sonstige administrative Aufwendungen: 
Budget EUR 30'457’943; Commitments: EUR 30'268’301; Payments: EUR 19'233’544 
 
Operationelle Aktivitäten: 
Budget EUR 249’868’543; Commitments: EUR 249'570’467; Payments: EUR 160'212’082 
 
 
ANY OTHER BUSINESS 
 
4 Interessen der Schweiz / EZV / Verhandlungspartner 
Die MB Delegation legt ein besonderes Augenmerk auf die Themen Umsetzung EBCG 2.0, 
Profile, Ressourcen und finanzielle Aspekte. 

5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Siehe Messages 

6 Ziel und Mandat 
Einbringen der Messages gemäss Mandat, aktive Verfolgung der Diskussionen mit der Mög-
lichkeit, Wortmeldungen anderer Staaten zu unterstützten, sofern sie den Interessen der 
Schweiz entsprechen. 

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die EZV ggf. Speaking notes 
-- 

8 Nächste Schritte  
Teilnahme an der Frontex Verwaltungsratssitzung sowie anschliessende Berichterstattung 
auch zuhanden der involvierten Bundesstellen. 

9 Delegierte(r) / Teilnehmende(r) der EZV: 
Vorname Name, Organisation, Funktion, E-Mail, Mobiltelefon 

Julia Terveer, EZV, Chefin Fachbereich Internationale Einsätze,  
 

 
Delegate Medea Meier, EZV, Chefin Sektion Personenkontrollen und Schengen, 
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6.3 Information on the recruitment of the Fundamental Rights Officer and the Deputy Funda-
mental Rights Officer, and the recruitment of Fundamental Rights Monitors, and on spe-
cial rules to guarantee the independence of Fundamental Rights Officer in the perfor-
mance of duties 

Gemäss der Verordnung (EU) 2019/1896 sind Regelungen festzulegen, die die Unabhängig-
keit und Rechenschaftspflicht des Grundrechtsbeauftragten sicherstellen sollen. Des Weite-
ren soll die Stelle des Grundrechtsbeauftragten dem  zugeordnet wer-
den. Diesbezüglich findet eine enge Abstimmung mit der KOM statt. 
 
6.4 Fundamental Rights Strategy – state of play 
Vorstellung des gegenwärtigen Sachstands, mit dem Ziel, eine Einigung über die Kernele-
mente der Grundrechtsstrategie herbeizuführen, damit diese finalisiert und die Annahme vor-
bereitet werden kann. Die CHE sowie ,  und  hatten sich bereit erklärt, ihre Ex-
pertise in diesem Bereich einzubringen. Nach Konsultation mit dem EDA sowie SEM wurden 
die Anmerkungen zum Entwurf der Grundrechtsstrategie am 1. Juni 2020 an Frontex über-
sandt. Die Strategie soll bei der nächsten Verwaltungsratssitzung verabschiedet werden. 
 
7. Decision of the Management Board adopting Management Board’s opinion on Frontex 

annual accounts for 2019 
Der Beschluss wird im schriftlichen Verfahren erfolgen. 
 
8. Decision of the Management Board adopting annual activity report and Management 

Board’s assessment of the report of the authorizing officer for 2019 as part of the annual 
activity report 

Der Beschluss wird im schriftlichen Verfahren erfolgen. 
 
9. Draft Management Board decision adopting the supervisory mechanism for monitoring 

the use of force by Category 1 staff – state of play 
Am 27. Mai 2020 hat der Verwaltungsrat im schriftlichen Verfahren den ED ermächtigt, die 
Kommission zum Entwurf eines Verwaltungsratsbeschlusses über den Aufsichtsmechanis-
mus bei der Anwendung von Zwang durch das Statutspersonal (Artikel 55 (5a)) zu konsultie-
ren. Jegliche Anwendung von Zwang ist umgehend zu kommunizieren (Agentur, Verwal-
tungsrat). 
 
10. Decision of the Management Board adopting rules for the Executive Director to authorise 

Category 1 staff to carry/use weapons and Decision adopting specific rules for Category 
1 to facilitate the storage of weapons, ammunition and other equipment in secured facili-
ties and their transportation to the operational areas – state of play 

Frontex hat eine interne Expertengruppe für die Vorbereitung der relevanten Verwaltungs-
ratsbeschlüsse eingerichtet. Des Weiteren wurden die MS/SAC im Rahmen einer Umfrage 
zu den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen in den MS/SAC beteiligt. 
Die Agentur bat die KOM um ihre Stellungnahme und Unterstützung bei der Ermittlung einer 
möglichen Rechtsgrundlage für die Agentur zur Umsetzung der Bestimmungen der Verord-
nung (EU) 2019/1896 in Bezug auf Erwerb, Lagerung und Transport von Dienstwaffen und 
Munition. 
 
11. Information on the annual appraisals 2019 of the Executive Director and the Deputy Ex-

ecutive Director 
Bei der Aufgabenaufteilung zwischen ED und DED besteht Optimierungsbedarf. Diese wurde 
bereits in der Vergangenheit mehrfach bemängelt. Zukünftig werden drei DED Positionen va-
kant. Der Vorsitzende schlägt eine Sitzung mit den Berichterstattern sowie dem ED vor, um 
diesen Punkt zu besprechen. Die KOM unterstützt den Vorschlag. 
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21. Information on the deployment of Frontex Liaison Officers (FLO) in Member States and 
Third Countries 

Die Agentur hat alle elf FLO bis November 2019 in die MS entsandt, die die Hauptsitze der 
MS/SAC-Cluster beherbergen. Alle 30 MS/SAC haben das MoU mit Frontex unterzeichnet, 
das die Modalitäten des FLO-Einsatzes regelt. Das letzte noch ausstehende MoU (mit der 
CHE) wurde im April 2020 unterzeichnet. Damit sind die MoU-Verhandlungen abgeschlossen 
und die Agentur kann sich nun auf die Umsetzung von Artikel 31 der Verordnung (EU) 
2019/1896 konzentrieren und Erfahrungen für mögliche MoU-Überarbeitungen sammeln. 
 
Bis September wird Frontex ein Konzept für den Einsatz von den Verbindungspersonen der 
MS/SAC bei Frontex erarbeiten. 
 
22. Follow-up on the audits 
Der Verwaltungsrat und der ED haben für eine regelmässige Überwachung der Umsetzung 
der Prüfempfehlungen Sorge zu trage. Der Verwaltungsrat wurde gebeten, die bei Frontex 
im Zeitraum 2019 und Anfang 2020 durchgeführten Prüfverfahren, ihre Ergebnisse und den 
Stand der in den entsprechenden Aktionsplänen vereinbarten Umsetzungsmassnahmen zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
23. European Parliament’s decision on discharge in respect of the implementation of the 

budget of the Agency for the financial year 2018 
Das EU Parlament billigt den Rechnungsabschluss der Agentur für die Europäischen Grenz- 
und Küstenwache für das Finanzjahr 2018. 
 
24. Reporting on the exercise of the appointing authority powers 
Bericht über die Ferien-/Abwesenheiten des ED und DED.  
 
25. Implementation of the Annual Work Programme - Budget implementation 
Das Dokument für Mai liegt noch nicht vor. 
 
AOB 
EU-Ratspräsidentschaft: 
DEU informierte über die Schwerpunktthemen ihrer anstehenden Ratspräsidentschaft 
 Covid-19 
 Neustrat der EU-Migrationspoliitk; einschliesslich Förderung der Umsetzung der 

neuen Verordnung (EU) 2019/1896 
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Haltung: Keine Bemerkungen. Die wesentlichen Themen sind abgedeckt. insbeson-
dere die Zielsetzungen bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten scheint sinnvoll.  
 

 Erläuterung zur bevorstehenden Entscheidung des Verwaltungsrates über die techni-
schen Standards.  
 
Haltung: Keine Bemerkungen 
 

 Erläuterung zur Verhandlungsermächtigung an Frontex, mit externen Partnern Ar-
beitsvereinbarungen zu verhandeln.  
 

 Haltung: Keine Bemerkungen 
 
4 Interessen der Schweiz / EZV / Verhandlungspartner 
Die Delegation legt ein besonderes Augenmerk auf die Themen Umsetzung EBCG 2.0, die 
finanziellen Aspekte sowie die Informationen die Verbindungsoffiziere der MS/SAC die bei 
Frontex eingesetzt werden. 

5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Keine 

6 Ziel und Mandat 
Vertretung der Interessen der CH (insb. EZV und SEM) und Einholung der wesentlichen In-
formationen für eine optimale Umsetzung der neuen Frontex-Verordnung (Kapitel 3).  

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die EZV ggf. Speaking notes 
Keine 

8 Nächste Schritte  
Teilnahme an der VR-Sitzung sowie anschliessende Berichterstattung auch zuhanden der 
involvierten Bundesstellen. 

9 Delegierte(r) / Teilnehmende(r) der EZV: 
Vorname Name, Organisation, Funktion, E-Mail, Mobiltelefon 

Delegate  
Marco Benz, EZV, Chef Direktionsbereich Grundlagen 

 
 
Alternate 
Medea Meier, EZV, Chefin Sektion Personenkontrollen und Schengen, 

 















 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 7.12.2020 An: Direktor zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an: Alle GL-Mitglieder 

 
 
 

 

Mandat für das eo Frontex Management Board Meeting am 9. Dezember 2020 
(Typ 1) 

1 Anlass / Datum / Ort 
Ausserordentliches Frontex Management Board Meeting / 9. Dezember 2020 / 10 - 17 Uhr / 
Webex 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
 An der letzten Verwaltungsratssitzung (MB) vom 24./25. November 2020 beantragte 

die KOM, dass vor Ende Jahr noch eine ausserordentliche Sitzung stattfinden soll um 
wesentliche noch offene Fragen, insbesondere die neue Struktur der Agentur, zu dis-
kutieren.  

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 

3.1 Approval of the Agenda (TOP 1) 

 Keine Bemerkungen 

3.2 Follow-up of the Extraordinary MB meeting of 10 November 2020 (TOP 2) 
Am 4. Dezember 2020 fand die erste Sitzung der Untersuchungsarbeitsgruppe (FRaLO) statt. 
Im Zentrum standen administrative Fragen und das weitere Vorgehen. So werden nun Rules 
of Procedure erarbeitet. Darin soll u.a. festgelegt werden, dass FRaLO nur dem MB Bericht 
erstattet und damit keine Informationen an Dritte bekannt gibt. Gewählt als Sprecher wurde 
der Alternate Member , .  

Die Mitglieder können je nach Thema weitere Experten beiziehen. Die Schweiz war vertreten 
durch  und eine Expertin des EDA für Migrationsaussenpolitik.  

Die nächste Sitzung findet am Freitag, , statt.  

 Es ist wichtig, dass die Arbeitsgruppe alle für eine fundierte Untersuchung notwendigen 
Informationen erhält und dass aus der Untersuchung konkrete Massnahmen definiert 
werden, deren Umsetzung durch den Verwaltungsrat sichergestellt wird.  

(Beilagen sind die bereits bekannten Dokumente der letzten Verwaltungsratssitzung)  
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3.3 Draft decision of the Management Board adopting the amended organisational 
structure of the Agency (TOP 3) 

Dem MB wird der neue Strukturvorschlag vorgelegt. Ziel ist es, den Beschluss nach dem MB 
Meeting im schriftlichen Verfahren zu verabschieden.  

Aufgrund der Rückmeldungen der MB Mitglieder sowie der KOM wurde das Portfolio des De-
puty Executive Directors (DED) Information Management and Processes im Zusammenhang 
mit seinen finanziellen Kompetenzen und dem Gleichgewicht zwischen den drei DEDs über-
arbeitet. Nun wurde die damalige Corporate Governance Division ersetzt durch zwei neue Di-
visions: Governance Support Centre und Financial, Digital and Security Division.  

Die SAC haben kein Stimmrecht.  

 PASSIV (falls sich ein anderer MS/SAC zur Rückkehrabteilung äussert):  

Wir begrüssen die Schaffung der European Centre of Returns Division ausdrücklich. 
Die Schweiz unterstützt XXX hinsichtlich der fehlenden Einbeziehung der Mitgliedstaa-
ten im Zusammenhang mit der Struktur dieser neuen Abteilung. Wir wünschen uns, 
dass Frontex in Zukunft zu solch wichtigen Themen die MS im Rahmen der Rückkehr-
gremien konsultiert.» 

3.4 State of play of the implementation of the standing corps (TOP 4) 
Es geht hier um drei MB Beschlüsse betreffend die Kategorie 1.  

 MANAGEMENT BOARD DECISION establishing an appropriate supervisory mecha-
nism to monitor the application of the provisions on use of force by statutory staff of the 
European Border and Coast Guard Standing Corps, including rules on reporting and 
specific measures, such as those of a disciplinary nature, with regard to the use of force 
during deployments. 

Stellungnahme der KOM ist noch ausstehend.  

Hierzu gibt es eine spezielle Arbeitsgruppe der KOM, die aus den relevanten Experten 
der MS/SAC diesen Beschluss bearbeiten. Die Arbeitsgruppe traff sich am 

. Für die Schweiz nahm  teil.   

 MANAGEMENT BOARD DECISION establishing specific rules to facilitate the storage 
of weapons, including firearms and non-lethal weapons, ammunition and other equip-
ment owned by the Agency in secured facilities and their transportation 

 MANAGEMENT BOARD DECISION adopting rules for the Executive Director to au-
thorise statutory staff to carry and use weapons, including on mandatory cooperation 
with the competent national authorities, and ensuring that the conditions for issuing 
such authorisations continue to be met by statutory staff 

 Allgemeine Bemerkung: Es ist wichtig, dass diese Entscheide im Einklang stehen mit 
den jeweiligen nationalen Regelungen, welche für die Kategorien 2 bis 4 gelten. Unter-
schiedliche Prozesse und Regelungen können zu Unsicherheiten führen. Das Thema 
Waffen ist sehr heikel, weshalb es klare und strikte Regeln braucht.  

 Gemäss einem weiteren Dokument mit FAQs wird die Entsendung der Kategorie 2 aller 
vor dem Stichtag vom 26. November 2020 nominierten Experten per 1. Januar 2021 
erfolgen. Diejenigen, die noch eine Ausbildung absolvieren müssen, werden erst nach 
erfolgter Ausbildung operativ eingesetzt, obwohl die Entsendung offiziell ab 1. Januar 
2021 offiziell erfolgt. Weitere Kandidaten, die nach dem 26. November 2020 nominiert 
wurden, werden zu einem späteren Zeitpunkt entsendet. Es wird zudem erneut die 
Verpflichtung der MS/SAC zur Entsendung der vorgegebenen Experten betont.  





 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 18.01.2021 An: Direktor zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an:  

 
 

 

Mandat für das 83. Frontex Management Board Meeting vom 20. und 21. Januar 
2021 (Typ 1: technische Verhandlungen mit operativ-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
83. Frontex Management Board Meeting / 20. und 21. Januar 2021 / Webex 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
 An der ausserordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats (MB) vom 11. November 2020 

wurde entschieden, ein Evaluationskomitee (Unterarbeitsgruppe), bestehend aus Mit-
gliedern des MB, Grundrechtsexperten und der KOM, zu errichten, welches die Push-
back-Vorfälle untersuchen und insbesondere auch rechtliche Fragen im Zusammen-
hang mit dem Aussengrenzschutz und Aktionen auf See prüfen soll. Die Schweiz hat 
ihre Alternate Member als Mitglied dieser Arbeitsgruppe gemeldet. Sie hat innerhalb 
der AG in der Unterarbeitsgruppe zur Untersuchung des Reporting Mechanismus teil-
genommen.  

 Ein Bericht wurde erstellt; dieser soll dem MB nun präsentiert werden.  

 Neben der Teilnahme an der Unterarbeitsgruppe hat die Schweiz ihre Alternate Mem-
ber auch für die Beteiligung am Vorverfahren zum Wahl des Grundrechtsbeobachters 
gemeldet. Eine erste Sitzung hat mittlerweile stattgefunden.  

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 

3.1 Approval of the Agenda - Agendapunkt 1 
 Keine Bemerkungen 

3.2 Approval of the minutes of the 82st Management Board meeting and of the Ex-
traordinary MB meeting 

 Keine Bemerkungen 

 
A POINTS 

3.3 Programming Document 2022-2024 
3.3.1 Endorsement of the Single Programming Document 2022-2024 
3.3.2 Decision of the Management Board adopting the provisional draft estimate of the 
revenue and expenditure, including the provisional establishment plan for 2022 
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Rahmen der von der Agentur koordinierten operativen Tätigkeiten betreffen. 8 Fälle sind zum 
Zeitpunkt der Vorlage dieser Übersicht noch offen. Das Mandat der FRO im SIR-Kontext um-
fasst die Sammlung von Informationen über den Sachverhalt des Vorfalls und die Unterstüt-
zung des Frontex-Überwachungssystems für Grundrechte mit einer Analyse der Auswirkun-
gen auf die Grundrechte bei den operativen Aktivitäten der Agentur. 

 Keine Bemerkungen 

3.8 Roadmap for the implementation of the Agency’s amended organisational struc-
ture 

Am 9. Dezember 2020 hat das MB die neue Struktur genehmigt. In der Roadmap werden die 
wesentlichen Schritte zur Umsetzung der neuen Struktur festgelegt. Bis Ende Q2 2021 sollen 
unter anderem die drei Deputy Executiv Directors ernannt sein, die Deployment Management 
Abteilung aufgebaut sowie das Management Board Sekretariat umstrukturiert sein; der Aufbau 
des European Centre for Return Divisions folgt im Q3 2021 und die ETIAS Central Unit dann 
bis Ende 2021. Die komplette Umsetzung soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.    

 Keine Bemerkungen 

3.9 Endorsement of the vacancy notices for the for the recruitment of the three Deputy 
Executive Directors 

Die Stellenausschreibung für die drei stellvertretenden Direktoren (DEDs) soll genehmigt wer-
den. Auch Bürger von Schengen assoziierten Staaten könnten sich bewerben (daher gehe ich 
davon aus, dass die CHE Mitbestimmungsrecht hat). Die Anforderungen sind sehr allgemein 
formuliert und entsprechend den Aufgaben.  

 Haltung CHE: Einverstanden  

3.10 Standing corps deployment - state of play and discussion 
Information über den aktuellen Stand: In der Kategorie 1 sind derzeit 255 Spezialisten einsatz-
bereit und 165 sind noch in Ausbildung und können ab Mai 2021 in den Einsatz gehen. Der 
Prozess für weitere 650 Einsatzkräfte ist noch am Laufen; diese sollen schrittweise einsatzbe-
reit werden. Für ETIAS wurden 8 der 12 Stellen besetzt. Der Rekrutierungsprozess für die 
Grundrechtsmonitore läuft; die ersten sollen im Frühjahr ihre Arbeit aufnehmen können. Bis 
Ende 2021 sollen insgesamt 1000 Mitarbeitende eingestellt worden sein.  

Zur Frage der security clearance wird eine Zwischenlösung vorgestellt:  

 Haltung CHE: Keine Bemerkungen 

3.11 Decision of the Management Board establishing an appropriate supervisory mech-
anism to monitor the application of the provisions on use of force by statutory 
staff, including rules on reporting and specific measures, such as those of a dis-
ciplinary nature, with regard to the use of force during deployments 

Das MB soll den Beschluss verabschieden. Das Reporting war jedoch auch Gegenstand der 
Unterarbeitsguppe zu den Pushbacks. Die Empfehlungen der UAG wurden im Beschluss noch 
nicht berücksichtigt. Insbesondere, was den Einbezug der FRO betrifft.    

 Haltung CHE: Im Zusammenhang mit den formulierten Empfehlungen der Unterar-
beitsgruppe, welche den Reporting Mechanismus untersucht hat, ist dieses Dokument 
nochmals eingehend zu prüfen und kann in dieser Form nicht verabschiedet werden.  
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3.12 Decision of the Management Board on adopting the modus operandi of the rolling 
operational plan for return 

Um die durch die Verordnung eingeführten Änderungen in Bezug auf Rückführungsmassnah-
men widerzuspiegeln, besteht die Notwendigkeit, den Modus operandi des fortlaufenden Ein-
satzplans für den Rückkehrbereich (Rückführungsbedarf) zu aktualisieren. Das MB soll die 
den Beschluss verabschieden.   

Die assoziierten Staaten haben kein Stimmrecht. 
 Haltung CHE (Input SEM): Dieses Traktandum betrifft ausschliesslich die Rückkehr. 

Das betreffende Dokument befindet sich in Konsultation mit Frist bis 21. Januar 2021. 
Es sollte vorgängig in Rückkehrgremien DCP/PRAN sowie High-Level Round Table on 
Return besprochen werden und erst nach Abschluss der Konsultation dem Verwal-
tungsrat vorgelegt werden.  

3.13 State of play of the draft decision of the Management Board adopting the technical 
standards for the equipment to be deployed in Frontex activities 

Die MS/SAC sollen baldmöglichst über den Beschluss des MB entscheiden können. Es geht 
um die technischen Standards der Ausrüstung für See-, Land-, oder Lufteinsätze, für Doku-
mentenspezialisten sowie für EES.  

 Keine Bemerkungen 

3.14 Decision of the Management Board authorising the Executive Director to negotiate 
working arrangements with selected EU entities and international organisations 

Das MB soll den Beschluss genehmigen, dass der ED mit diversen Agenturen oder internati-
onalen Organisationen (u.a. Europol, FRA oder ECDC) so genannte Working Arrangements 
verhandeln kann.  

 Haltung CH: Einverstanden 

3.15 List of strategic issues relevant for the long-term activities of the Agency – presen-
tation by the Executive Board 

Das Executive Board stellt die Liste der strategischen Themen vor, die für die langfristigen 
Aktivitäten der Agentur relevant sind.  

 Keine Bemerkungen  

3.16 Recent internal developments and procedural issues 
Noch keine Unterlagen erhalten.  

 Haltung CHE:  

3.17 Recruitment and staffing situation 
Noch keine Unterlagen erhalten.  

 Keine Bemerkungen 

3.18 Operational situation 
3.18.1 Monitoring of the situation and related operational response at the external bor-
ders 
3.18.2 Activities in the field of return 
Information über die aktuelle Situation. Gemäss vorläufigen Zahlen wurden im Jahr 2020 ins-
gesamt im Schengen-Raum 124'000 illegale Grenzübertritte festgestellt. Dies sind im Ver-
gleich zu 2019 13% weniger.  blieben auch im Jahr 2020 die am häufigsten gemeldete 
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6 Ziel und Mandat 
Einbringen der Messages gemäss Mandat, aktive Verfolgung der Diskussionen mit der Mög-
lichkeit, Wortmeldungen anderer Staaten zu unterstützten, sofern sie den Interessen der 
Schweiz entsprechen. 

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die EZV ggf. Speaking notes 
Keine.  

8 Nächste Schritte  
Teilnahme an der Frontex Verwaltungsratssitzung sowie anschliessende Berichterstattung 
auch zuhanden der involvierten Bundesstellen. 

9 Delegierte(r) / Teilnehmende(r) der EZV:  
Delegate  

Marco Benz, EZV, Chef Direktionsbereich Grundlagen,  
 

Alternate 

Medea Meier, EZV, Chefin Sektion Personenkontrollen und Schengen
 



 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 2. März 2021 An: Direktor zur Freigabe 
 Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an:  

 
 

 

Mandat für das Frontex Management Board Meeting vom 5. März 2021 (Typ 1: 
technische Verhandlungen mit operativ-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
Ausserordentliches Frontex Management Board Meeting / 5. März 2021 / Webex 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
 An der ausserordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats (MB) vom 11. November 2020 

wurde entschieden, eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des MB und der 
KOM, zu errichten, welches die Pushback-Vorfälle untersuchen und insbesondere 
auch rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Aussengrenzschutz und Aktionen 
auf See prüfen soll. Die Schweiz hat ihre Alternate Member als Mitglied dieser Arbeits-
gruppe gemeldet. Sie hat innerhalb der AG in der Unterarbeitsgruppe zur Untersu-
chung des Reporting Mechanismus teilgenommen. Die Frist zur Erstellung des Be-
richts wurde auf den 26. Februar 2021 festgelegt.  

 Am letzten MB vom 20./21. Januar 2021 wurde der Zwischenbericht vorgestellt. Das 
jetzige ausserordentliche MB wurde auf Antrag der KOM organisiert, um insbesondere 
die Ergebnisse der Untersuchungen sowie den Abschlussbericht zu besprechen und 
über den aktuellen Stand der Umsetzung der neuen EBCG 2.0-Verordnung zu infor-
mieren.  

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 

3.1 Approval of the Agenda  
 Keine Bemerkungen 

3.2 WG FRaLO final Report 
Die WG FRaLO (Working Group on Fundamental Rights and Legal and Operational Aspects 
of Operations) hat den Bericht per 26. Februar 2021 fristgerecht finalisiert. Dabei ging es v.a. 
um vertiefter Abklärungen der fünf verbliebenen Vorfälle sowie die rechtliche Beurteilung der 
KOM zur Auslegung und Umsetzung der Artikel der Verordnung zur Festlegung der Regelun-
gen für die Überwachung der Seeaussengrenzen im Rahmen der von der Agentur koordinier-
ten Einsätzen (Verordnung (EU) 656/2014 1).  

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 656/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung von Rege-

lungen für die Überwachung der Seeaussengrenzen im Rahmen der von der Europäischen Agentur für die operative Zusam-
menarbeit an den Aussengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union koordinierten operativen Zusammenarbeit   
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Die KOM wurde beauftrag zu prüfen, wie Artikel 4 Absatz 3 (Identitätsfeststellungen und Be-
wertung der persönlichen Situation der geretteten oder abgefangenen Personen) und Artikel 
6 Absatz 3 Buchstabe b (Anweisung zur Änderung des Kurses bei Verdacht auf illegale Ein-
reise) der Verordnung (EU) 656/2014 zusammenspielen. Bis heute liegt die Beurteilung der 
KOM noch nicht vor. Gemäss neusten Informationen soll diese denn auch nicht in den Bericht 
integriert, sondern separat abgegeben werden. Diskussionen diesbezüglich sind noch im 
Gange. Aufgrund dieser offenen Frage konnte der Bericht noch nicht finalisiert und den VR-
Mitgliedern zugestellt werden.  

Die AG kommt im Bericht zu folgenden Erkenntnissen / Empfehlungen.  

 Nicht jeder festgestellte Versuch eines illegalen Grenzübertritts - auch nicht auf dem 
Meer - kann automatisch als Asylfall gewertet werden. Das Recht auf Zugang zu Asyl 
muss jedoch unabhängig von den Umständen gewährleistet sein.  

 Boote dürfen nicht ohne Rücksicht auf andere Schiffe in der Nähe navigationsunfähig 
treiben gelassen werden. Es muss alles unternommen werden, um solche Situationen 
zu verhindern.  

 Jeder Vorfall, der eine mögliche Verletzung von Grundrechten impliziert, muss in ei-
nem "Serious Incident Report" der Kategorie 4 eingestuft und unverzüglich dem 
Grundrechtsbeauftragten der Agentur (oder eines gleichwertigen Mitarbeiters in ei-
nem neuen System) zugestellt werden. Entsprechende Ermittlungsmassnahmen sind 
ohne Verzögerung durchzuführen und schnellstmöglich abzuschliessen. Hier sind die 
Empfehlungen zu berücksichtigen, die im vorläufigen Bericht bereits definiert wurden.  

 Wenn möglich sollten alle Massnahmen von Frontex-Mitteln oder von Frontex-kofi-
nanzierten Mitteln - im Geltungsbereich der Verordnung (EU) 656/2014 - konsequent 
per Video dokumentiert werden. In Zukunft könnten Frontex-Überwachungsflüge oder 
andere Frontex-Assets am Ort festgestellter Vorfälle verbleiben, um grenzpolizeiliche 
Massnahmen bis zu deren Abschluss zu dokumentieren. 

 Die Rolle des Gemeinsamen Koordinierungsgremiums als zuständiges Forum für die 
Klärung von Missverständnissen und die Bereitstellung von Klarstellungen sollte her-
vorgehoben werden.  

 Die Tatsache, dass 4 von 5 Vorfällen immer noch durch die Agentur untersucht wer-
den, gibt Anlass, die internen Verfahren der Agentur in Fällen von vermuteten Grund-
rechtsverletzungen neu zu bewerten. Abgesehen davon muss die Frage nach einer 
ordnungsgemässen Umsetzung von Artikel 46 der Verordnung (EU) 2019/1896 be-
rücksichtigt werden. Artikel 46 gibt dem Exekutivdirektor der Agentur die Möglichkeit, 
Aktivitäten auszusetzen, zu beenden oder nicht zu starten, wenn der Einsatzplan nicht 
eingehalten wird. 

 Aufgrund der Schwere und Tragweite einer solchen Entscheidung wäre zu diskutie-
ren, welche Massnahmen ergriffen werden könnten - unter Berücksichtigung der Ver-
hältnismässigkeit - und Artikel 46 nur als letztes Mittel bei festgestellten Rechtsver-
stössen angewendet wird.  

 Der bestehende Rechtsrahmen bietet Frontex nur begrenzte Handlungsmöglichkei-
ten bei gemeldeten und festgestellten Rechtsverstössen. 

Bereits im vorläufigen Bericht wurden Empfehlungen im Bereich des Berichtserstattungsme-
chanismus formuliert. In der Zwischenzeit hat zwischen der FRaLO und Vertretern von Frontex 
eine Sitzung stattgefunden, in welcher die Umsetzung dieser Empfehlungen besprochen wur-
den. Die Arbeitsgruppe hatte 13 Empfehlungen ausgesprochen, woraufhin Frontex zur Um-
setzung dieser Empfehlungen 30 Aktionen festgelegt hat. Diese wurden in einer Roadmap 
zusammengefasst und sollen schrittwese umgesetzt werden.   

 Haltung CHE: 
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3.6 MB Decision amending MB Decision 3/2021 establishing rules for ED to authorise 
statutory staff to carry and use weapons 

Zwar wurde dieser Beschluss am 15. Januar 2021 im schriftlichen Verfahren verabschiedet, 
aufgrund diverser Rückmeldungen der MS/SAC wurde dieser nochmals überarbeitet. Der 
neue Beschluss soll am 84. MB Meeting Ende März verabschiedet werden.  

Zentraler Diskussionspunkt war die Verpflichtung von nationalen Behörden, die Waffentragbe-
willigung von Kandidaten der Kat. 1 zu beurteilen. Gemäss neuem Vorschlag sind die Kandi-
daten/Bewerber selber dafür zuständig, den Strafregisterauszug bei ihren national zuständi-
gen Behörden einzufordern. Die Mitgliedsstaaten sind lediglich noch verpflichtet, die Kontakt-
daten der zuständigen Behörden anzugeben.  

Die assoziierten Staaten haben kein Stimmrecht. 
 Haltung CHE: Einverstanden. Entspricht denn auch der eingegebenen Stellungnahme.  

3.7 Any other business 
 Keine Bemerkungen 

4 Interessen der Schweiz / EZV / Verhandlungspartner 
Die MB Delegation legt ein besonderes Augenmerk auf die Themen Grundrechtsschutz, Um-
setzung EBCG 2.0, Profile, Ressourcen und finanzielle Aspekte. 

5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Siehe Messages 

6 Ziel und Mandat 
Einbringen der Messages gemäss Mandat, aktive Verfolgung der Diskussionen mit der Mög-
lichkeit, Wortmeldungen anderer Staaten zu unterstützten, sofern sie den Interessen der 
Schweiz entsprechen. 

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die EZV ggf. Speaking notes 
Keine.  

8 Nächste Schritte  
Teilnahme an der Frontex Verwaltungsratssitzung sowie anschliessende Berichterstattung 
auch zuhanden der involvierten Bundesstellen. 

9 Delegierte / Teilnehmende der EZV:  
Delegate  

Marco Benz, EZV, Chef Direktionsbereich Grundlagen,  
 

Alternate 

Medea Meier, EZV, Chefin Sektion Personenkontrollen und Schengen, 
 



 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 5. Mai 2021 An: Direktor zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an:  

 
 

 

Mandat für das ausserordentliche Frontex Management Board Meeting vom 7. 
Mai 2021 (Typ 1: technische Verhandlungen mit operativ-strategischer Trag-
weite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
Ausserordentliches Frontex Management Board Meeting / 7. Mai 2021 / Webex 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen FX-Verordnung stehen eine Vielzahl von 
Beschlüssen und Informationspunkten auf der Tagesordnung.  

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 

3.1 Approval of the Agenda  
 Keine Bemerkungen 

3.2 Approval of the minutes of the 84th Management Board meeting 
 Keine Bemerkungen 

3.3 Follow up on the implementation of the recommendations of the Extraordinary MB 
meeting of 5 March 2021 

Es geht um die Umsetzung der Empfehlungen der FRaLO zur Verbesserung des Berichtsme-
chanismus. Der VR wird über den Stand der Umsetzung informiert. Die Umsetzung erfolgt in 
vier Etappen. Die ersten Empfehlungen wurden bereits per Mitte April umgesetzt.  

 Keine Bemerkungen 

3.4 Proposed approach to follow up on the 5 cases referred to in the WG FRaLO report 
as still open in Frontex - presentation by the Executive Board 

Frontex informiert über den Stand der verbliebenen fünf Vorfälle: In einem Fall wird noch auf 
Informationen seitens  gewartet. Die restlichen Untersuchungen sind abgeschlossen, wo-
bei zwei Vorfällen möglich ist, dass Grundrechte verletzt wurden. Die Kompetenz für die wei-
tere Untersuchung liegt aber bei den  Behörden. In einem Fall kann wegen man-
gelnder Informationen und gegensätzlichen Aussagen keine Schlussfolgerung gezogen wer-
den.   

 Keine Bemerkungen  
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3.5 Strengthening the role of the Management Board in the Agency's Governance and 
Capabilities 

Es soll eine Diskussion über die Stärkung des VR im Zusammenhang mit dem Ausbau und 
den erweiterten Aufgaben der Agentur geführt werden. Als Grundlage dient das Diskussions-
papier. Hintergrund ist die kritische Haltung der meisten MS/SAC gegenüber der Schaffung 
einer weiteren Arbeitsgruppe im Zusammenhang mit den Pushbacks.  

Infolge des erweiterten Mandats der Agentur muss sich der VR insbesondere mit den folgen-
den Fragen befassen: 

 Überwachung der Personalentwicklung der Agentur und des ständigen Korps; 

 Überwachung der Verfügbarkeit und des Einsatzes anderer Ressourcen; 

 Überwachung der Umsetzung der Prüfungsempfehlungen, insbesondere derjenigen, 
die sich nicht auf finanzielle Angelegenheiten beziehen (letztere werden von der Ar-
beitsgruppe für Haushalt und Rechnungsführung weiterverfolgt). 

 Überwachung der Ausführung unabhängiger Funktionen unter der direkten Aufsicht 
des Verwaltungsrats. 

Diskussionsfragen: 

1. Stimmen die Mitglieder des Verwaltungsrats der Notwendigkeit zu, die Aufsicht und strate-
gische Steuerung der Agentur durch den Verwaltungsrat zu verbessern? 

 Die CHE stimmt dem zu.  

2. Sind die Vorstandsmitglieder mit der Liste der Themen einverstanden, die eine gründli-
chere Vorbereitung verdienen? Gibt es weitere Themen, die zu berücksichtigen sind? Wel-
ches sind diese Themen? 

 Grundsätzlich einverstanden. Es sind dies die aktuell zentralen Themen und Heraus-
forderungen.  

3. Sehen die Mitglieder des Verwaltungsrats eine andere Lösung, um die oben genannten 
Ziele zu erreichen, als die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, wie in diesem Papier vorgeschla-
gen? 

 Die Aufgaben sind sehr umfangreich und decken ein sehr breites Themenspektrum ab. 
Es reicht von operativen Fragen über Personalrecht bis hin zu Menschenrechten und 
Datenschutz. Die Erfüllung dieser Aufgaben durch eine Arbeitsgruppe ist unseres Er-
achtens kaum realistisch oder mit sehr grossem Zeitaufwand verbunden.    

 Die Agentur sollte diese Aufgaben übernehmen, entsprechend ausstaffiert, und dem 
VR rechtzeitig aufbereitete Dokumente zustellen.  

4. Sind die Mitglieder des Vorstands damit einverstanden, dass es nicht notwendig ist, die 
Mitgliedschaft in einer solchen neuen VR-Arbeitsgruppe nur auf VR-Mitglieder und stellver-
tretende Mitglieder zu beschränken? 

 Gerade im Hinblick auf das weite Aufgabenfeld der möglichen Arbeitsgruppe ist es 
wichtig, dass entsprechende Fachexperten beigezogen werden können, da es sehr 
diverse Kompetenzen braucht. Diese sollen je nach Thema eingesetzt werden können.  

Allgemeine Bemerkung 

 Die Einbettung dieser Arbeitsgruppe ist noch nicht klar und die Überlegungen sind noch 
nicht ausgereift.  

3.6 Rules and procedures for the application of Article 46 of the EBCG Regulation – 
state of play 

Der VR soll über den Vorschlag des ED über die Anwendung von Art. 46 diskutieren.  
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5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Siehe Messages 

6 Ziel und Mandat 
Einbringen der Messages gemäss Mandat, aktive Verfolgung der Diskussionen mit der Mög-
lichkeit, Wortmeldungen anderer Staaten zu unterstützten, sofern sie den Interessen der 
Schweiz entsprechen. 

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die EZV ggf. Speaking notes 
Keine.  

8 Nächste Schritte  
Teilnahme an der Frontex Verwaltungsratssitzung sowie anschliessende Berichterstattung 
auch zuhanden der involvierten Bundesstellen. 

9 Delegierte(r) / Teilnehmende(r) der EZV:  
Delegate  

Marco Benz, EZV, Chef Direktionsbereich Grundlagen, ,  
 

Alternate 

Medea Meier, EZV, Chefin Sektion Schengen, Frontex & intern. Sicherheitszusammenarbeit, 
,  



 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 12. Juni 2021 An: Direktor zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an:  

 
 

 

Mandat für das 85. Frontex Management Board Meeting vom 16. - 17. Juni 2021 
(Typ 1: technische Verhandlungen mit operativ-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
85.  Frontex Management Board Meeting / 16. - 17. Juni 2021 / Webex 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen FX-Verordnung stehen eine Vielzahl von 
Beschlüssen und Informationspunkten auf der Tagesordnung.  

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 
Day 1 

3.1 Approval of the Agenda  
 Keine Bemerkungen 

3.2 Approval of the minutes of the 84th Management Board meeting 
 Keine Bemerkungen 

3.3 Decision of the Management Board adopting Management Board's opinion on 
Frontex final accounts for 2020 
Noch keine Unterlagen 

3.4 Decision of the Management Board adopting annual activity report and Manage-
ment Board’s assessment of the report 
Der VR soll den Aktivitätenbericht 2020 verabschieden, damit dieser anschliessend dem 
EU-Parlament, dem Rat der KOM sowie dem Rechnungshof zugestellt werden kann. 
Der Bericht wird publiziert.  

Die angegebenen Zahlen der EZV und im Bereich Rückkehr sind korrekt.  

Zusatzbemerkung SEM: Während sich die Schweiz 2019 an 11 Rückkehroperationen 
(EU-Sammelflüge) beteiligt hatte, hat sich die Schweiz pandemiebedingt an keinem Flug 
im Jahr 2020 beteiligt bzw. wurden geplante Flüge mit Schweizer Beteiligung von feder-
führenden Mitgliedstaaten abgesagt. Ab Jahresbeginn 2021 hat die Schweiz wieder an 
Rückkehroperationen teilgenommen. Die Teilnahme an Rückkehroperationen auf Lini-
enflügen (die von der Mehrheit der Mitgliedstaaten genutzt wird) wird aktuell durch das 
SEM geprüft. 
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 SAC haben kein Stimmrecht. Keine Bemerkungen.   

3.5 Decision of the Management Board authorising the Executive Director to send an 
Early Information Note on the new building for Frontex HQ to the budgetary au-
thority 
Der VR soll den ED ermächtigen, dass er das EU-Parlament und den Rat über den 
neuen Hauptsitz der Agentur, insbesondere die finanziellen Auswirkungen informiert. 
Aus den oben genannten Gründen ist nicht zu erwarten, dass die Agentur vor Ende 2025 
oder Anfang 2026. 

 SAC haben kein Stimmrecht. Einverstanden  

3.6 Fundamental Rights issues 
3.6.1 Report from the Fundamental Rights Officer, including SIRs overview 

Information über die Arbeiten der FRO. Im Berichtszeitraum Januar bis Mai 2021 gin-
gen bei der FRO als Koordinatorin der SIRs 10 SIRs mit Bezug zu Grundrechtsfragen 
ein. Die Rekrutierung von 20 Grundrechtsbeobachter wurde erfolgreich abgeschlos-
sen, die bis Juli 2021 ihre Stelle antreten werden.  

 Keine Bemerkungen 

3.6.2 Revision of the complaint mechanism – update 
Die Agentur ist derzeit an der Finalisierung des neuen Prozesses, welcher dann um-
fassend konsultiert werden wird.  

 Keine Bemerkungen 

3.6.3 Draft decision of the Management Board adopting action plan for the implemen-
tation of the Fundamental Rights Strategy - state of play 
Brief der KOM von Ende Mai 2021: Demnach würde die aktuelle Strategie dem Auftrag, 
einen effektiven Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der Grundrechte zu 
gewährleisten, noch nicht Rechnung tragen. Die KOM wünscht diesbezüglich eine Dis-
kussion.   

Keine weiteren Unterlagen.  

 Keine Bemerkungen 

3.7 Strengthening the role of the Management Board in the Agency's Governance and 
Capabilities 
Aufgrund der eingegangenen Kommentare im Nachgang an die letzte VR-Sitzung dis-
kutierte der Vorstand in seiner Sitzung am 27. Mai 2021 das weitere Vorgehen und ent-
schied, die Bemühungen auf die Stärkung des Exekutivboards selbst zu konzentrieren 
und keine neue Arbeitsgruppe zu errichten. Der vorgeschlagene Ansatz wird nach einem 
Testjahr wieder geprüft. Das Exekutivboard soll aber gestärkt werden durch:  

1. Erweiterung des Exekutivboards: Zwei weitere VR-Mitglieder oder Stvs sollen als 
Beobachter teilnehmen. Hier ist zu diskutieren, ob die Ernennung für jeweils 
sechs Monate alphabetisch oder jeweils durch Nominierungen geschehen soll. 
Daneben sollen auch der stellvertretende Vorsitzende sowie der Sprecher der 
Arbeitsgruppe "Budget & Accounts" regelmässig teilnehmen. 

2. Zur fachlichen Unterstützung kann jedes Mitglied (und Beobachter) des Exeku-
tivboards einen Fachexperten nominieren, der bei der Vorbereitung der Sitzun-
gen unterstützt. Diese Experten sollen sich vor den Sitzungen des Exekutiv-
boards treffen, um die Themen zu besprechen und die Mitglieder zu briefen.  
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Medea Meier, EZV, Chefin Sektion Schengen, Frontex und internationale Sicherheitszusam-
menarbeit,  



 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 20. September 2021 An: Direktor zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an:  

 
 

 

Mandat für das 86. Frontex Management Board Meeting vom 21. - 22. September 
2021 (Typ 1: technische Verhandlungen mit operativ-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 
86. Frontex Management Board Meeting / 21. - 22. September 2021 / Portorož, Slovenia 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen FX-Verordnung stehen eine Vielzahl von 
Beschlüssen und Informationspunkten auf der Tagesordnung.  

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 
Day 1 

3.1 Approval of the Agenda  
 Keine Bemerkungen 

3.2 Approval of the minutes of the 85th Management Board meeting and the Extraor-
dinary MB Meeting of 7 May 2021 
 Keine Bemerkungen 

3.3 Decision of the Management Board adopting the dates planned for the Manage-
ment Board meetings in 2022 
Für 2022 sind die folgenden Daten vorgesehen:  

   

   

   

   

   

 Einverstanden. Da es immer noch viel Besprechungsbedarf geben dürfte, ist es 
wichtig, bei Bedarf weitere ausserordentlichen VR-Sitzungen durchzuführen. Diese 
sollen dann nach Möglichkeit virtuell durchgeführt werden.  
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3.10.2 Appointment of the Deputy Fundamental Rights Officer – state of play  

Noch keine Dokumente 

3.10.3 Recruitment of the Fundamental Rights Monitors – state of play  
Noch keine Dokumente 

3.10.4 Revision of complaints mechanism – state of play  
Das Beschwerdeverfahren soll angepasst werden; einerseits um diesen an das neue 
Mandat anzupassen und auch die Empfehlungen des Europäischen Ombudsmanns 
umzusetzen. Ein Entwurf soll bald finalisiert werden; ist derzeit im Konsultativforum in 
Konsultation.  

 Keine Bemerkungen.  
3.10.5 Decision of the Management Board on amending the composition of the Con-

sultative Forum  
Das Konsultativforum besteht aus sieben Vertretern von Organisationen der Zivilge-
sellschaft. Das sich die "Platform for International Cooperation on Undocumented Mig-
rants" aus dem Konultativforum zurückzieht, wird ein neues Mitglied gesucht. "Coun-
cilcil of Bars and Law Societies of Europe" (‘CCBE’) hat Interesse angemeldet.  
 SAC haben kein Stimmrecht. Keine Bemerkungen 

3.10.6 Action plan for the Fundamental Rights Strategy – state of play  
Information über den aktuellen Stand. Alle MS/SAC wurden zur letzten Version konsul-
tiert; die CHE hat eine Stellungahme abgegeben. Die Agentur hat dazu Stellung ge-
nommen. Der Aktionsplan soll am 6. Oktober 2021 vom VR verabschiedet werden.   

 Wir haben keine weiteren Bemerkungen und danken für den Einbezug.   

3.11 Report on the evaluation of return operations conducted in the first half of 2021 
together with the observations of the Fundamental Rights Officer  

. Von Griechenland in die Türkei wurden keine Rückführungen durchgeführt. 
Während dieser Berichtsperiode gab es gemäss Bericht in diesem Zusammenhang 
keine SIRs. Dies widerspricht m.E. aber den Angaben des FRO. Der «Frontex Evaluation 
Report: Returns in the 1st Half of 2021» ist bereits wie vorgängige Halbjahresberichte 
sehr informativ, insbesondere für Personal im Rückkehrbereich, das punktuell mit 
Frontex zusammenarbeitet (z.B. gemäss Länderzuständigkeit als Fachspezialist Rück-
kehr in der Organisation der Teilnahme an einem EU-Sammelflug pro Jahr) und die 
Bandbreite des Angebots der Agentur noch nicht kennt. Die Abteilung Rückkehr des 
SEM teilt deshalb die Berichte mit ihren Mitarbeitern. 
 Unsere Rückkehrbehörden haben den “Frontex Evaluation Report: Returns in the 

1st Half of 2021” wie immer mit grossem Interesse gelesen. Uns fällt jedoch auf, dass 
der Bericht primär an den Verwaltungsrat gerichtet ist. Die Wahrscheinlichkeit ist 
dementsprechend gross, dass Rückkehrbehörden nicht Kenntnis über den Bericht 
haben. Dies ist bedauernswert, denn der Bericht stellt die Entwicklungen im Rück-
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kehrbereich umfassend und verständlich dar. Er informiert auch Personal auf natio-
naler Ebene, das nur punktuell mit Frontex zusammenarbeitet, über die gesamte 
Bandbreite der der Agentur im Rückkehrbereich.  

 Message: Wir empfehlen deshalb, dass diese Berichte auch mit den Netzwerken 
des High-Level Round Table und von DCP/PRAN geteilt und somit einem grösseren 
Personenkreis zugänglich gemacht werden. 

3.12 Decision of the Management Board adopting the revised common integrated risk 
analysis model (voting includes SACs) 
Das CIRAM-Modell soll überarbeitet werden. Die CHE war bei den vorbereitenden Work-
shops dabei (RAA).  
 SAC haben Stimmrecht: Einverstanden 

3.13 Decision of the Management Board adopting security rules of the Agency on pro-
tecting EU classified information and sensitive non-classified information  
Agendapunkt wurde gestrichen 

 

Day 2 

3.14 Decision of the Management Board adopting technical standards for the equip-
ment to be deployed in Frontex activities (voting includes SACs)  
Es geht um den Entscheid über die technischen Standards für die See-, Luft-, Landüber-
wachungs- und die Dokumentenprüfausrüstung. Die uns betreffende Ausrüstung wurde 
intern konsultiert ( ); die Standards werden erfüllt. 
 SAC haben Stimmrecht: Einverstanden 

3.15 Presentation of the draft methodology and procedure for establishing contingency 
plans by the Member States for the management of their borders and return.  
Der Entscheid verabschiedet die Methodologie und den Prozess für die Erarbeitung der 
Notfallplanung. 
 SAC haben kein Stimmrecht: Keine Bemerkungen. 

3.16 Data Protection Issues  
3.16.1 Decision of the Management Board adopting Data Protection Officer imple-

menting rules 
Bei der Entscheidung handelt es sich um eine Aktualisierung jener von 2015 und 2016. 
Dieser wurden präzisiert in den Bereichen Funktion des DPO, die Auswahl- und An-
stellungsverfahren oder die interne Koordination.  
 SAC haben kein Stimmrecht. Keine Bemerkungen.  

3.16.2 Data protection rules – state of play  
Die Agentur bearbeitet operative Personendaten, um die Migrationsströme zu überwa-
chen. Zur Umsetzung braucht es noch Durchführungsbestimmungen. Diese werden 
derzeit erarbeitet. Diese sollen bis Ende Jahr verabschiedet werden. Die MS/SAC wer-
den noch konsultiert.  

 Keine Bemerkungen. 
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3.17 Draft Programming Document 2023-2025 – presentation of provisional draft esti-
mate of revenue and expenditure including the provisional establishment plan for 
2023  
Präsentation des Entwurfs. Es handelt sich um die erste Version des Entwurfs. Das de-
finitive Dokument soll im November 2022 verabschiedet werden.  

 Keine Bemerkungen. 

3.18 Information on the annual appraisal 2020 of the Executive Director  
Mündliche Information am MB 

3.19 Operational situation  
Information über aktuelle Lage an der Belarussischen Grenze und den laufenden So-
forteinsatz (RBI). Im Vergleich zu Juli 2021 sind die Zahlen von illegalen Grenzübertrit-
ten deutlich zurückgegangen (3'023 im Juli auf 559). Die Schweiz ist nicht am RBI be-
teiligt, sondern im Rahmen der regulären Einsätze vor Ort im Einsatz.  

3.19.1 Application of Article 41 of the EBCG Regulation 
Artikel 41 hält fest, dass der Exekutivdirektor die Einleitung, Durchführung oder Anpas-
sung von gemeinsamen Aktionen oder Soforteinsätzen empfehlen kann, wenn der 
Grenzschutz dort im Zusammenhang auch mit der Schwachstellenbeurteilung als kri-
tisch beurteilt wird. Der MS/SAC hat sechs Tage Zeit, darauf zu antworten. Dieses Ver-
fahren wurde noch nie angewendet. Zu besseren Beurteilung soll ein Gradierungssys-
tem eingeführt werden. Um klare Leitlinien dafür zu erstellen, welche Erkenntnisse der 
Schwachstellenbeurteilung mit grösserer Priorität behandelt werden sollten, arbeiten 
Frontex (VAN) und die MS/SAC derzeit an einem künftigen Konzept für die Einstufung 
(grading) der empfohlenen Massnahmen.  

 Keine Bemerkungen. 
3.19.2 Application of Article 57(8) of the EBCG Regulation 

Es geht um den allfälligen zusätzlichen Bedarf an personellen Ressourcen für Einsätze, 
welche nicht in der jährlichen Planung erscheinen. Frontex schlägt eine Formel vor, 
nach welcher beim Aufruf um mehr Personalressourcen aus der Kat. 3 vorgegangen 
werden soll.   

 Ist sinnvoll. Keine Bemerkungen.   
3.19.3 Own initiative return operations 

Der Vorschlag der Organisation von EU-Sammelflügen in Eigenregie geht auf eine Ini-
tiative von Deutschland zurück. Die Schweiz hat den Vorschlag ausdrücklich begrüsst. 
Frontex treibt die Planung von EU-Sammelflügen in Eigenregie mit Engagement voran, 
wobei aktuell die Überwindung von rechtlichen Hürden im Vordergrund stehen. Frontex 
hat am 26.08.2021 einen online Workshop mit Experten aus den MS/SAC teilgenom-
men, an dem auch das SEM teilgenommen hatte. 

 Wir begrüssen das Engagement von Frontex, die Planungen voranzutreiben und 
bei den noch offenen Fragen proaktiv unter Einbezug der Mitgliedstaaten und der 
assoziierten Staaten Lösungen zu finden. 

3.20 Recent internal developments and procedural issues  
Information über das kommende schriftliche Verfahren betreffend Anpassung des Be-
schaffungsplans.   

 Keine Bemerkungen. 
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4 Interessen der Schweiz / EZV / Verhandlungspartner 
Die MB Delegation legt ein besonderes Augenmerk auf die Themen Grundrechtsschutz, Um-
setzung EBCG 2.0, Profile, Ressourcen und finanzielle Aspekte. 

5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Siehe Messages 

6 Ziel und Mandat 
Einbringen der Messages gemäss Mandat, aktive Verfolgung der Diskussionen mit der Mög-
lichkeit, Wortmeldungen anderer Staaten zu unterstützten, sofern sie den Interessen der 
Schweiz entsprechen. 

Es handelt sich um das erste physische Meeting in der neuen Besetzung. Dies ist auch die 
Gelegenheit für die neuen Vertreter im MB, das Netzwerk aufzubauen.  

Am 22.9. werden wir die Debatte im NR verfolgen und den Direktor und den Vorsitzenden über 
das Ergebnis informieren. 

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die EZV ggf. Speaking notes 
Keine. 

8 Nächste Schritte  
Teilnahme an der Frontex Verwaltungsratssitzung sowie anschliessende Berichterstattung 
auch zuhanden der involvierten Bundesstellen. 

9 Delegierte(r) / Teilnehmende(r) der EZV:  
Delegate  

Marco Benz, EZV, Chef Direktionsbereich Grundlagen, ,  
 

Alternate 

Medea Meier, EZV, Chefin Sektion Schengen, Frontex und internationale Sicherheitszusam-
menarbeit, ,  









 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
 

 

  

 
 

Bern, 05. November 2021 An: Direktor zur Freigabe 
E-Mail: FU-Direktion Referenz/Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter/in:  
Ihr Zeichen:       
  Kopien an:  

 
 

 

Mandat für das 87. Frontex Management Board Meeting vom 17. - 18. November 
2021 (Typ 1: technische Verhandlungen mit operativ-strategischer Tragweite) 

1 Anlass / Datum / Ort 

87. Frontex Management Board Meeting / 17. - 18. November 2021 / Warschau, Polen 

2 Ausgangslage inkl. Darstellung des Gesamtprozesses 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen FX-Verordnung stehen eine Vielzahl von 
Beschlüssen und Informationspunkten auf der Tagesordnung. 

 haben sich vorgängig schriftlich beschwert, dass die MB-Sitzungen 
«überladen» sind und eine seriöse Prüfung der Dokumente und Entschlüsse somit nicht 
mehr möglich ist.  

 Die Schweiz unterstützt diese Intervention. 

3 Erläuterungen zur Agenda inkl. Messages 

Day 1 

3.1 Approval of the Agenda 
 Keine Bemerkungen 

3.2 Approval of the minutes of the 86th Management Board meeting and the Extraor-
dinary MB meetings of 6 October and 21 October 2021 
 Keine Bemerkungen 

3.3 Decision of the Management Board adopting the Contingency Planning Method-
ology and Procedure 
Der Beschlussentwurf wurde dem Verwaltungsrat bereits im Rahmen der letzten Sitzung 
vorgelegt. Weitere Eingaben der MS/SAC wurden daraufhin aufgenommen und dem 
Exekutivausschusses am 8. November 2021 unterbreitet. Dieser gab das Dokument zur 
Annahme im Verwaltungsrat frei. Der Entscheid verabschiedet die Methodologie und 
den Prozess für die Erarbeitung der Notfallplanung. 
 SAC haben kein Stimmrecht 
 Message (falls über die Fristen zur Einreichung der Pläne diskutiert wird): Die 

Schweiz ist der Ansicht, dass die Frist zur Einreichung der Contingency Plans so 
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Der Verwaltungsrat wird aufgefordert, Berichterstatter für die Beurteilungen der stellvertreten-
den Grundrechtbeobachter für die Jahre 2022 und 2023 zu benennen. (noch keine Dokumente 
erhalten) 

 SAC haben kein Stimmrecht

3.10 Decision of the Management Board amending MB Decision 44/2021 on adopting 
the planned MB meeting dates for 2022 

Auf Antrag der französischen EU-Ratspräsidentschaft wird die für den 14./15. Juni 2022 ge-
plante 90. Verwaltungsratssitzung aus logistischen Gründen auf den 7./8. Juni 2022 verlegt.  

 Einverstanden

3.11 Decision of the Management Board Decision of the Management Board adopting 
the profiles to be made available to the EBCG standing corps 

Aus einem Pooled-Ressources-Network Meeting hat Frontex ein operatives Bedürfnis zur Än-
derung der Profile mit der Definition der Aufgaben aus diversen Mitgliedstaaten erkannt. Im 
Austausch mit den Mitgliedstaaten in Form von Workshops resultierte in erster Linie eine An-
passung der Profile und deren Aufgaben darauf ab, eine grössere Flexibilität der Ständigen 
Reserve und die Erweiterung des Einsatzspektrums zu erreichen und eine professionelle Ent-
wicklung des Einsatzpersonals zu erzielen. Ausgehend davon, wird dem Verwaltungsrat der 
Beschluss zur Änderung der Profile vorgelegt. Nach dem Meinungsaustausch wird der Ver-
waltungsrat angehalten, den Beschluss zu genehmigen. 

 Mit Stimmrecht. Einverstanden. Aufgrund der Teilnahme an den Workshops im
2021 durch Vertreter des BAZG sowie des SEM konnten unsere Standpunkte der
Schweiz bei Frontex eingebracht worden. Die Änderung der Profile entspricht unse-
ren Inputs.

3.12 Draft decision of the Management Board adopting security rules of the agency on 
protecting EU classified information and sensitive non-classified information – up-
date on recent changes and agreement on written procedure 

Die Security Rules wurden aufgrund der Rückmeldung der KOM nochmals überarbeitet und 
werden erneut in eine Konsultation geschickt. Diese sollen dann im schriftlichen Verfahren 
oder an einer nächsten VR-Sitzung verabschiedet werden.  

 Keine Bemerkungen

3.13 Fundamental Rights issues 
3.13.1 Recruitment of the Fundamental Rights Monitors and other staff of the Funda-

mental Rights office – state of play 
20 Grundrechtsmonitore sind derzeit angestellt. Die Rekrutierung der weiteren 20 läuft derzeit. 
Es gibt weiterhin Verzögerungen / Abklärungen wegen administrativer Fragen (Lohnklassen). 

Der FRO macht zudem darauf aufmerksam, dass mit den geplanten 40 FROMs die Aufgaben 
nicht erfüllt werden können. Parallel zum Aufbau der Agentur und der ständigen Reserve sind 
auch die FROMs aufzustocken.    

 Wir sind erfreut, dass die Rekrutierung der Grundrechtsmonitore voranschreitet. Die
Einhaltung der Grundrechte ist ein zentraler Aspekt in der Arbeit der Agentur und
die FROMs nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Daher ist es wichtig, dass der
FRO mit genügend Personal ausgerüstet wird.
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 Wie reagieren Frontex oder der FRO, wenn ein Staat auf nationaler Ebene Gesetze
verabschiedet, die nicht mit EU oder internationalem Recht vereinbar sind?

3.13.4 Decision of the Management Board on the appointment of the Deputy Fundamen-
tal Rights Officer 

Zur Auswahl stehen drei KandidatInnen. Diese werden an der Sitzung dem VR vorgestellt. 

 Kein Stimmrecht.

3.13.5 Presentation of the complaints mechanism 
Der Beschwerdemechansimus soll angepasst werden. Der jetzige Vorschlag wurde in Zusam-
menarbeit mit dem FRO und dem Konsultationsforum erarbeitet. Der Mechanismus kann vom 
ED verabschiedet werden 

 Wir begrüssen die zusätzlichen Anpassungen des Beschwerdemechanismus und
insbesondere den Miteinbezug weiterer Stellen, v.a. des Konsultationsforums, in die
Überarbeitung.

3.14 Conclusions from the Extraordinary MB meeting of 6 October 2021 – information 
on the standard operating procedure on the SIR mechanism and discussion on 
pending recommendations 

Von den insgesamt 71 ausgesprochenen Empfehlungen sind 29 vollständig umgesetzt. 

 Keine Bemerkungen

3.15 Endorsement of strategic issues relevant for the long-term activities of the Agency 
– presentation by the Executive Board

Als Diskussionsgrundlage wurde eine Liste mit den strategisch relevanten Themenbereichen 
zugestellt. Erwähnt werden u.a. die Grundrechte (Umsetzung der Empfehlungen und des Ak-
tionsplans zur Strategie), der effiziente Umgang mit den Ressourcen oder die Rolle bei der 
Umsetzung von EES, Etias und VIS.   

 Die Schweiz ist damit einverstanden. Einzig bei Punkt 12 würden wir vorschlagen,
dass dies für alle kommenden Weiterentwicklungen gilt, welche die Grenzkontrollen
oder die Risikoanalyse der Schengen-Staaten betreffen.

3.16 Roadmap for the implementation of the EBCG 2.0 Regulation – Update 
Die aktualisierte Roadmap für die Umsetzung von EBCG 2.0 wird vorgestellt. Es ist die Version 
von November 2021, welche am letzten VR-Sitzung nicht besprochen werden konnte. Die In-
formationen sind demnach nicht mehr auf dem neuesten Stand. Der neue Zeitplan für die Er-
arbeitung der Capability Development Plans wurde auf Juni 2022 festgelegt.  

 Keine Bemerkungen

Day 2  

3.17 State of play on capabilities 
3.17.1 Deployment of the standing corps 
Frontex informiert über die Entwicklungen beim Einsatz von Personal der Ständigen Reserve. 
Im Dezember 2021 waren 489 Personal der Kategorie 1 und 348 Personal der Kategorie 2 
operativ in den Mitgliedstaaten und Drittstaaten im Einsatz eingesetzt. Im Januar 2022 wird 





7/10 

 Es sollte ein Hinweis aufgenommen werden, dass die Schengen-Staaten Vor-
schläge zur Diskussion im High-Level Round Table on Return und Weiterleitung an
den Verwaltungsrat einreichen können. Der High-Level Round Table ist europaweit
das einzige Gremium, in dem sich die Chefs der Rückkehrbehörden treffen. Mit die-
sem Vorschlag wird das Potential des Gremiums auch zugunsten des Verwaltungs-
rats besser genutzt.

 Damit einhergehend befürworten wir eine klare Rolle des High-Level Round Table
on Return im Entscheidungsprozess des Verwaltungsrat. Gemäss aktuellem Vor-
schlag hängt die Rolle von den Bedürfnissen des Verwaltungsrats und dem Exeku-
tivdirektor ab. Für uns ist mehr Klarheit besser.

3.19 Update on the support of the Agency on the implementation of the Entry/Exit Sys-
tem (EES) 

Frontex wird die MS/SAC bei der Umsetzung von EES unterstützen. Dazu wird eine Art Ange-
bots-Katalog erstellt. Dieser wird noch in einer Online-Konferenz mit den MS/SAC besprochen 
werden.  

 Keine Bemerkungen. Der NFpOC wird mit dem SEM wegen der Konferenz Kontakt
aufnehmen, sobald die Einladung eingegangen ist.

3.20 Information on the outcome of the mid-term review of performance of the FRO 
Keine Dokumente. Wird nur mündlich besprochen.  

 Informationspunkt.

3.21 Operational situation 
Information über die aktuelle Situation. Gemäss vorläufigen Zahlen wurden im Jahr 2021 ins-
gesamt im Schengen-Raum über 190'000 illegale Grenzübertritte festgestellt. Dies sind im 
Vergleich zu 2020 58% mehr. Es sind damit mehr als vor der Pandemie; der höchste Stand 
seit 2017. Am meisten Aufgriffe gab es im zentralen Mittelmeer, gefolgt von der Westlichen 
Balkanroute.   

 Keine Bemerkungen

3.22 Recent internal developments and procedural issues 
Der Vorsitzende informiert das MB über die wichtigsten Highlights über die jüngsten Entwick-
lungen. Es soll zudem ein Entscheid gefällt werden darüber, dass der ED eine Auszeichnung 
von den GRC-Behörden akzeptieren darf (nachträglich).  

 Kein Stimmrecht

3.23 Recruitment and staffing situation 
Aktuell besteht das Frontex-Personal aus 1'694 Personen. Davon sind 872 im HQ angestellt. 
Der Rest ist operatives Personal. Das Schweizer Personal macht 0.3% des HQ-Personals aus 
(3 MA; SNEs und Attaché). 

 Keine Bemerkungen

3.24. Agency’s amended organisational structure 
3.24.1 Update on the implementation 
Information über die Umsetzung der neuen Struktur: die Stellenbesetzungen schreiten voran. 
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3.31 Any Other Business 
 In der Schweiz muss jede Schengen-Weiterentwicklung separat übernommen und

umgesetzt werden. Die neue Frontex-Verordnung wurde am 1. Oktober 2021 vom
Schweizer Parlament genehmigt.

Gemäss der Schweizer Verfassung besteht bei relevanten Geschäften die Möglich-
keit, ein so genanntes Referendum zu ergreifen, um eine Volksabstimmung zu er-
wirken.

Gegen die Übernahme der neuen Frontex-Verordnung wurde im Oktober 2021 das
Referendum durch das "Migrant Solidarity Network" ergriffen. Einzelne Parteien un-
terstützen das Referendum. Hauptargument ist die Verletzung der Grundrechte
durch die Agentur und die finanzielle Beteiligung der Schweiz daran.

Die Frist für die Sammlung der notwendigen 50'000 Unterschriften ist am 20. Januar
2022 abgelaufen; gemäss unseren Informationen wurden genügend Unterschriften
gesammelt. Über die Vorlage wird am 15. Mai 2022 das Volk entscheiden.

Es ist schwierig abzuschätzen, wie die Volksabstimmung ausgehen wird. Aufgrund
der negativen Medienberichterstattung der letzten Monate rechnen wir mit einem
emotionalen Abstimmungskampf.

PASSIV: Bei einem Nein kommt der Mechanismus zum Zuge, wie er im Schengener
Assoziierungsabkommen der Schweiz festgelegt wurde (Art. 7). Dieser besagt, dass
falls die Schweiz eine Schengen-Weiterentwicklung nicht übernimmt oder umsetzt,
treten die Abkommen zu Schengen und Dublin automatisch ausser Kraft – es sei
denn, der Gemischte Ausschuss beschliesst innerhalb von 90 Tagen etwas ande-
res. In diesem Ausschuss sind die Schweiz, die EU-Kommission und alle Mitglied-
staaten der EU vertreten. Der Entscheid, die Zusammenarbeit fortzusetzen, müsste
einstimmig sein.

Die Schweiz würde also bei einem Nein unverzüglich den Dialog mit der EU suchen.
Zuständig dafür ist das Departement für auswärtige Angelegenheiten.

 Zuletzt noch eine allgemeine Information über unsere Verwaltung. Die Eidgenössi-
sche Zollverwaltung heisst seit Anfang Jahr neu Bundesamt für Zoll und Grenzsi-
cherheit. Die Umbenennung ist nur ein Element der Transformation, in der wir uns
befinden. Das Digitalisierungs- und Transformationsprogramm DaziT, die organisa-
torische Weiterentwicklung und das einheitliche Berufsbild «Fachspezialist/-in Zoll
und Grenzsicherheit» ermöglichen es dem BAZG rasch und flexibel auf Lageverän-
derungen zu reagieren.

4 Interessen der Schweiz / BAZG / Verhandlungspartner 
Die VR-Delegation legt ein besonderes Augenmerk auf die Themen Grundrechtsschutz, Um-
setzung EBCG 2.0, Profile, Ressourcen und finanzielle Aspekte. 

5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Es wird auf die Kommentare bei den einzelnen Messages verwiesen. 

6 Ziel und Mandat 
Einbringen der Messages gemäss Mandat, aktive Verfolgung der Diskussionen mit der Mög-
lichkeit, Wortmeldungen anderer Staaten zu unterstützten, sofern sie den Interessen der 
Schweiz entsprechen. 
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3.14 Proposal for an amendment of MB Decision 8/2022 on the profiles to be made 
available to the European Border and Coast Guard standing corps for 2023 - 
presentation 

Im Grundsatz gilt, dass das Personal der ständigen Reserve, das operative Personal, nicht im 
Hauptquartier eingesetzt werden soll. Einzelne Profile sollen aber für bestimmte Aufgaben 
auch im HQ eingesetzt werden können.  

 Einverstanden. Keine Bemerkungen.

 NEU Input SEM:

o Die Zuteilung von Mitgliedern der Ständigen Reserve in Funktionen am Haupt-
sitz sollte nicht dazu dienen, fehlende Einsatzmöglichkeiten zu kompensieren.

o Die Zuteilung von Mitgliedern der Ständigen Reserve in Funktionen am Haupt-
sitz soll Bestandteil der geplanten Evaluation der Ständigen Reserve allgemein
sein, die für das Jahr 2023 geplant ist.

Day 2  

3.15 Presentation of the Annual Implementation Report (of Articles 51, 55, 56, 57, 58, 
63 and 64) 

Insgesamt war das Standing Corps von Frontex 2021 folgendermassen im Einsatz 

 Kategorie 1: 928 Einsätze mit 119.949 Einsatztagen (563 FTE)

 Kategorie 2: 1.039 Einsätze mit 119.972 Einsatztagen (564 FTE)

 Kategorie 3: 5.584 Einsätze mit 217.217 Einsatztagen (1.020 FTE)

 Kategorie 4: Obwohl RBI Litauen 2021 stattfand, wurde kein Personal der Kategorie 4
aktiviert und eingesetzt.

Die Schweiz hat 2021 Kat. 2 zu 75% erfüllt, da ein nominierter seitens BAZG von FX nicht 
akzeptiert wurde. Erwähnt wird die Beteiligung der Schweiz am RBI Litauen. Wobei hier der 
Einsatz des BAZG nicht im Rahmen des RBI lief, sondern einen regulären Einsatz darstellte. 

 Keine Bemerkungen.

3.16 Decision of the Management Board amending Article 8(1) of the MB Decision 
7/2021 and revising the rules on the appointment of the members of the Advisory 
Committee on the Use of Force (ACUF) 

Zur Gewährleistung der Unabhängigkeit des beratenden Ausschusses für die Anwendung von 
Gewalt soll in Zukunft der VR und nicht der ED die Mitglieder bestimmen. Ebenfalls soll fest-
gehalten werden, dass die Mitglieder über Grundrechtsexpertise verfügen. Diese Anpassung 
entspricht denn auch der Empfehlung der FSWG des LIBE-Ausschusses des EP.  

 SAC haben kein Stimmrecht.

3.17 Development of protocols to respond to search and rescue needs – follow up to 
FSWG recommendation 

Gemäss Empfehlung der FSWG soll eine Diskussion über die Beteiligung von Frontex an SAR 
geführt werden.  

 Keine Bemerkungen

3.18 Application of unit costs for category 3 deployments 
Der VR-Beschluss über die Rückerstattungen (Flüge und Spesen) bei Einsätzen von Kat. 3 
soll angepasst werden. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der KOM. Die Verab-
schiedung ist für September 2022 vorgesehen (im schriftlichen Verfahren).  
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 Keine Bemerkungen

3.19 Annual activity report of the DPO 

Aktivitätenbericht 2021 des Datenschutzbeauftragten. 

 Keine Bemerkungen

3.20 Decision of the Management Board on establishing the European Integrated Bor-
der Management Working Group - Presentation 

Der VR soll das Konzept zu unterstützen. Anschliessend soll an der VR-Sitzung vom 7./8. Juni 
2022 der VR-Beschluss zur Arbeitsgruppe verabschiedet werden. Das SEM ist für die AG vor-
gesehen. Eine Überführung der bestehenden HL IBM WG in diese neue EIBM WG mit neuen, 
übergeordneten Aufgaben im strategischen Bereich bzgl. Umsetzung von EU-IBM erscheint 
sinnvoll.    

 Die Schweiz ist mit der Überführung der bestehenden HL IBM WG in die neue EIBM 
WG einverstanden (SEM wurde konsultiert).

3.21 Capabilities 

3.21.1 Capabilities available for reinforcements and deployment of capabilities for op-
erational year 2022 and their future developments 

Mit Stand 18. Januar 2022 waren 627 Personen in Kategorie 1 angestellt, wovon 588 im ope-
rativen Einsatz waren. Für Kat. 2 sind 247 im Einsatz; der Nominierungsprozess verzögert sich 
aufgrund diverser Rücknahmen von nationalen Nominierungen. Für Kat. 3 sind 94% der No-
minationen für 2022 abgedeckt und für Kat. 4 67%.  

Der Prozess für die Einsätze von Kat. 2 für 2023-2024 startet im April 2022 mit dem Aufruf von 
Frontex, Personen zu nominieren.    

 Keine Bemerkungen

3.21.2 Standing corps deployment 

Insgesamt laufen derzeit 20 Operationen, in welchen Kat. 1 - 3 eingesetzt sind. Die grösste 
Operation ist JO Terra mit 150 Personen der Kat. 1, 168 der Kat. 2 und 149 der Kat. 3. Die JO 
Terra umfasst die östliche Landes-Aussengrenze.  

 Keine Bemerkungen

3.22 Recent internal developments and procedural issues 

Seit der letzten VR-Sitzung im Januar 2022 wurden zwei VR-Beschlüsse im schriftlichen Ver-
fahren verabschiedet.  

 Keine Bemerkungen.

3.23 Recruitment and staffing information 

Stand Ende Februar 2022:  

 20 Grundrechtsbeobachter sind eingestellt; die verbliebenen 20 sollen ihre Arbeitsver-
träge im März erhalten.

 Kat. 1 sind 798 angestellt; 205 sollen 2022 noch eingestellt werden. Dies entspricht
den in der Verordnung vorgesehenen 1000 für 2022.

 Insgesamt sind 1752 Personen bei Frontex angestellt.

 Keine Bemerkungen

3.24 Action Plan for ICT Strategy 
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 Keine Bemerkungen.

4 Interessen der Schweiz / BAZG / Verhandlungspartner 
Abschluss des OLAF-Verfahrens und sofortige Kommunikation. 

5 Strittige Punkte inkl. Risiken und Verhandlungsspielraum 
Es wird auf die Kommentare bei den einzelnen Messages verwiesen. 

6 Ziel und Mandat 
Einbringen der Messages gemäss Mandat, aktive Verfolgung der Diskussionen mit der Mög-
lichkeit, Wortmeldungen anderer Staaten zu unterstützten, sofern sie den Interessen der 
Schweiz entsprechen. 

7 "No-Goes" oder "rote Linien" für die Schweiz bzw. die BAZG ggf. Speaking notes 
Keine. 

8 Nächste Schritte  
Umgehende interne Info an den Direktor und ans GS EFD, GS EJPD und EDA. 

9 Delegierte(r) / Teilnehmende(r) des BAZG 
Member  

Marco Benz, BAZG, Chef Grundlagen,  1
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3.10.3 Report on the implementation of the action plan for the Fundamental Rights 
Strategy 

Präsentation über die erfolgte Prüfung durch Frontex und FRO über den Umsetzungsstand 
der Frontex betreffenden Massnahmen. Die Grundrechtsstrategie wurde am 14. Februar 2021 
und der dazugehörende Aktionsplan am 9. November 2021 vom VR verabschiedet. La note 
d’explication met l’accent sur la responsabilité des gardes-frontières européens, y compris des 
Etats-membres (première partie) et de Frontex (deuxième partie) dans la mise en œuvre. Die 
Schweiz hatte an der Grundrechtsstrategie mitgearbeitet. Bis anhin konnten dabei 10 Mass-
nahmen umgesetzt werden.  

 Durchführung von monatliche Sitzungen zwischen der Risikoanalyse und FRO;

 Mitwirkung FRO an der Überarbeitung der Vorlage für die Interviews (Screening) von
Migranten, der Vorlage für die Nachbesprechungen (Debriefing) und die dazugehöri-
gen Handbücher zu den Einsatzplänen;

 Einsitz FRO im Kontrollraum im Hauptquartier von Frontex (FOCC - Frontex Operatio-
nal Coordination Center) zur Beratung und Überwachung;

 Erhöhung der bilateralen Treffen zwischen FRO und dem Konsultativforum für einen
engeren Austausch und zur Stärkung der Zusammenarbeit.

 Ab Juni 2022 werden 32 Grundrechtsbeobachter im Einsatz sein. Bis November 2022
werden mindestens 40 Beobachter beschäftigt sein.

 Annahme des SOP durch die Agentur für die Durchführung von Artikel 46 der Verord-
nung, die den Prozess der Aussetzung, Beendigung oder Nichtaufnahme von Aktivitä-
ten bei Verstössen gegen Grundrechte oder internationalen Schutzverpflichtungen de-
finiert.

 La question du reporting des Etats membres sur la mise en œuvre du plan d’action
n’est pas clarifiée et pourrait être soulevée lors de la réunion. 

 Thank you for the update on the implementation of the Fundamental Rights Strategy
Action Plan. 

 It is important that the Action Plan is taken forward by all stakeholders. Obviously the
Fundamental Rights Officer has an important advisory role to play, but the Action Plan 
has to be carried out by the whole agency. 

 Member States and Schengen Associated countries have, as well, an important role to
play and are co-responsible for the successful respect and implementation of funda-
mental rights at Schengen external borders. 

 We encourage all parties to implement the action plan in a timely manner.

Passiv:  

 We encourage Member States to monitor and report to the Management Board on
the implementation of the Action plan as indicated in the objective X.

3.10.4 Decision of the Management Board adopting the rules for the Agency and the 
Management Board to inform the Consultative Forum of the follow-up to its rec-
ommendations and to ensure that action is taken with regard to recommenda-
tions of the Fundamental Rights Officer 

Auf der ausserordentlichen Sitzung des VR am 6. Oktober 2021 präsentierten zwei Mitglieder 
des Europäischen Parlaments und Vertreter der LIBE Frontex Scrutiny Working Group 
(FSWG), den "Bericht über die Untersuchung von Frontex wegen angeblicher Grundrechts-
verletzungen". 

Auf seiner 88. Sitzung im Januar 2022 einigte sich der VR auf die Ausarbeitung eines Be-
schlusses, um die Empfehlungen der Arbeitsgruppe (FSWG) betreffend die Festlegung von 
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gen somit über eine formale Befugnis, Beobachter aufzubieten. Bisher wurden die Be-
obachter von Frontex jeweils aus dem Pool für jeden einzelnen Flug separat rekrutiert. Am 
HLRT haben einzelne MS/SAC Frontex angefragt, die Einführung von Einsätzen einzelner 
Beobachter für eine ganze Zeitspanne und somit mehrere Flüge zu prüfen. Frontex wird 
diese Prüfung nun vornehmen. 

 bessere, bedarfsorientierte Abstimmung der Sitzungstermine der Rückkehr-Gremien:
Frontex hat einen Vorschlag unterbreitet, der eine Reduzierung des Sitzungsrhythmus ein-
zelner Gremien vorsieht. Die MS/SAC haben den Vorschlag zur Kenntnis genommen und 
ohne längere Diskussion genehmigt. 

 Anlässlich des HLRT informierte Frontex, dass die Agentur im Anschluss an das Treffen
dem Exekutivdirektor ein Dokument zur Genehmigung unterbreiten werde. Dieses Doku-
ment enthalte die Modalitäten zur Konsultation des HLRT durch den Verwaltungsrat und 
zur Mitteilung der Ergebnisse solcher Konsultationen an das Management Board. Gemäss 
«Explanatory Note» sei am 2. Mai 2022 (d.h. drei Tage nach Exekutivdirektor Leggeris 
Abgang) ein Entscheid des Exekutivdirektors (oder der Geschäftsführerin Aija Kalnaija?) 
erlassen worden, die diese Modalitäten regelt: “ED Decision No R-ED-2022-75 of 
02/05/2022 on the establishment of the High-Level Roundtable on Return and on the mo-
dalities of its possible consultation in the preparation of proposals for the Management 
Board”. Die Rückkehrbehörden haben dieses Dokument bisher nicht erhalten, es liegt auch 
nicht den Sitzungsunterlagen bei. 

 Gemäss «Explanatory Note» sei am 2. Mai 2022 ein Entscheid erlassen worden, der die
Modalitäten regelt, die die Konsultation des HLRT durch den Verwaltungsrat und zur Mit-
teilung der Ergebnisse solcher Konsultationen an das Management Board betrifft. Es han-
delt sich um “ED Decision No R-ED-2022-75 of 02/05/2022 on the establishment of the
High-Level Roundtable on Return and on the modalities of its possible consultation in the
preparation of proposals for the Management Board”. Wir würden es begrüssen, wenn
Frontex den Entscheid rasch mit dem Verwaltungsrate und mit den Rückkehrbehörden
teilen würde.SEM

3.18.2 Capacity Building for Return Reintegration CAB4RRR SP 2022-2023 
Das Strategische Programm für TAP4RRR (2022-2023) bietet den Rahmen, innerhalb dessen 
die MS/SAC Frontex um Unterstützung anfragen können. Zusätzlich kann Frontex proaktiv 
ihre Unterstützung bei der Entwicklung von Projekten in Drittstaaten anbieten. Das Programm 
ermöglicht einen gezielteren und nachhaltigeren Kapazitätsaufbau, der sich auf vorrangige 
Regionen in Übereinstimmung mit der Frontex-Strategie über die Internationale Zusammenar-
beit konzentriert. An der 8. Sitzung des HLRT vom 6. und 7. April 2022 hielt Frontex fest, dass 
TAP4RRR gegenüber bilateralen Programmen der MS/SAC in Drittstaat keine inhaltlichen Be-
sonderheiten oder innovative Ansätze verfüge. Vielmehr gehe es darum, dass nun ein Rah-
men für entsprechende Vorhaben von Frontex bestehe. Es wird sich dabei vor allem um klei-
nere Projekte handeln: Das Gesamtbudget für 2022/2023 beträgt rund EUR 2.5 Mio. Frontex 
hat angekündigt, dass die MS/SAC in die Umsetzung von TAP4RRR eingebunden und auch 
Projektvorschläge einreichen können würden 

 Keine Bemerkungen..

3.19 Capabilities - Plans, Deployments and Capacity for Reinforcements including 
plan for the re-deployment of the standing corps from the HQ to the operational 
area 

Mit Stand vom 4. Mai 2022 waren 797 Personen in der Kategorie 1 angestellt, wovon 616 im 
operativen Einsatz und 172 in der Ausbildung waren. Für Kategorie 2 sind 423 im Einsatz. Für 
Kategorie 3 sind 95% der Nominationen für 2022 abgedeckt und für Kategorie 4 100%. 
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3.8 Capabilities – plans, deployments, and capacity for reinforcements 
Mit Stand 18. August 2022 waren 951 Personen in der Kategorie 1 angestellt, wovon 614 im 
operativen Einsatz und 337 in der Ausbildung waren. Für Kategorie 2 sind 431 im operativen 
Einsatz. Für Kategorie 3 sind 90% der Nominationen für 2022 abgedeckt und für Kategorie 4 
100%. 

3.8.1 Multiannual acquisition strategy 
Präsentation der Beschaffungsstrategie bis 2028. Das Ziel besteht darin, dass die Agentur ein 
zuverlässiger Anbieter von Ausrüstung zu Gunsten der MS/SAC wird.  

3.8.2 Discussion on the needs and availabilities with regard to the acquisition of tech-
nical equipment 

Mit Stand 18. August 2022 wurden 73 grössere technische Ausrüstungsgestände in gemein-
samen Aktionen eingesetzt. Frontex ergänzt die Beiträge von Mitgliedstaaten, die nach wie 
vor die Hauptlieferanten grösserer technischer Ausrüstungsgegenstände sind. 

3.9 Budget implementation 2022 
Aufgrund einer ordentlichen Haushaltsüberprüfung durch Frontex ergibt sich eine Senkung 
von 5.92%, was € 44.6 Mio. entspricht. Die Verteilung des Beitrages liegt für die EU-Staaten 
bei € 41.7 Mio. und für die assoziierten Staaten bei € 2.9 Mio. 

3.9.1 Global budget transfer exercise 
Frontex wird € 44.6 Mio (5.9%) des Haushalts als Beitrag zur Global Transfer Exercise freige-
ben. 

3.9.2 Agency’s commitment rate 
Noch keine Unterlagen 

3.10 Standing corps developments 
Mit Stand 2. September 2022 waren 608 Personen der Kategorie 1, 431 der Kategorie 2 und 
703 der Kategorie 3 in verschiedenen Einsatzgebieten in den Mitgliedstaaten und Drittländer 
eingesetzt. 

3.10.1 Discussion on standing corps structure – chain of command 
Diskussion über die Frontex Chain of Command for Standing Corps (FC2), die derzeit entwi-
ckelt wird. Ziel ist, die Effizienz des operativen Managements zu erhöhen, was zu einer Stei-
gerung der operativen Leistung führen soll. 

3.10.2 Standing Corps operational concept – first ideas 
Das Standing Corps Operational Concept (SC OpC) hat das Ziel, den MS/SAC eine effiziente 
und angemessene Unterstützung zu bieten. Gemeinsam mit der FC2 unterstützt das SC OpC 
alle organisatorischen Aspekte der operativen Aktivitäten. 

Day 2 

3.11 Draft Programming Document 2024-26; Presentation and discussion on Frontex 
draft Multi Annual Plan 2024-2026 including multiannual budget and staff & 
Presentation of provisional draft estimate of revenue and expenditure including 
the provisional establishment plan for 2024 

Eine erste Version der Programmplanung für 2024 - 2026 wird dem VR vorgestellt. Im Novem-
ber 2023 muss dann die Programmplanung durch den VR verabschiedet werden.  








































